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Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren

zur Festlegung der Obergrenze der Gesamtkosten fur die Netzfahrplanperiode 2020/2021

der DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main,
vertreten durch den Vorstand,

Betroffene zu 1.,
und

der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, Stephensonstralle 1, 60326 Frankfurt am Main,
vertreten durch die Geschéaftsfuhrung,

Betroffene zu 2.,
Hinzugezogene:
1. DB Cargo AG, Rheinstralle 2, 55116 Mainz, vertreten durch den Vorstand,

2. DB Fernverkehr AG, Im Galluspark 17, 60326 Frankfurt am Main, vertreten durch den
Vorstand,

3. DB Regio AG, Stephensonstrale 1, 60326 Frankfurt am Main, vertreten durch den
Vorstand,

4. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr A6R, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen, vertreten
durch den Vorstand,

5. FlixTrain GmbH, Birketweg 33, 80639 Minchen, vertreten durch die Geschaftsfiih-
rung,

— Verfahrensbevollmachtigte:

der Betroffenen zu 2.: DB Netz AG (Betroffene zu 1.)


BK10c
Textfeld

öffentliche Fassung



der Hinzugezogenen zu 1 bis 3:

hat die Beschlusskammer 10 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikati-
on, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur), Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch

den Vorsitzenden Dr. Ulrich Geers,
den Beisitzer Wolfram Krick und
den Beisitzer Jan Kirchhartz

am 22.07.2019 beschlossen:

1.

Die Obergrenze der Gesamtkosten der Betroffenen fir die Netzfahrplanperiode
2020/2021 (OGK 2021) wird auf 5.193 Mio. EUR festgelegt.

Die Bundesnetzagentur sagt zu, die Festlegung nach Ziffer 1 ungeachtet einer zwi-
schenzeitlich eingetretenen Bestandskraft aufzuheben und die Obergrenze der Ge-
samtkosten flr die Netzfahrplanperiode 2020/2021 hinsichtlich der Bericksichti-
gung einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung nach § 25 Abs. 3 ERegG neu
zu bestimmen, sofern

= die Betroffenen mit der Bundesrepublik Deutschland eine qualifizierte Regulie-
rungsvereinbarung gemal § 29 Abs. 2 ERegG abschlielien,

= sie bis spatestens zum 24.01.2020 gemaR § 30 ERegG die Anerkennung der
getroffenen Vereinbarung als qualifizierte Regulierungsvereinbarung beantra-
gen,

= die Vereinbarung bis zum 27.03.2020 als qualifizierte Regulierungsvereinba-
rung anerkannt wird bzw. als anerkannt gilt und

= die in § 25 Abs. 3 genannten Voraussetzungen fur eine Anpassung der Ober-
grenze der Gesamtkosten flir die Netzfahrplanperiode 2020/2021 gegeben
sind.

Die Festlegung nach Ziffer 1 steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs fir den Fall,
dass die endglltige Festlegung des Ausgangsniveaus der Gesamtkosten von der
am 28.06.2017 getroffenen Entscheidung der Beschlusskammer (5.307 Mio. EUR)
abweicht.
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l. Sachverhalt

Die Betroffenen gehdéren beide zum Konzern der Deutsche Bahn AG. Sie betreiben gemein-
sam das mit Abstand gréfte Schienennetz in der Bundesrepublik Deutschland.

Die bisherige Entgeltregulierung im Eisenbahnsektor erfolgte durch eine jahrliche Vorabkon-
trolle der fUr eine kiinftige Netzfahrplanperiode kalkulierten Entgelte einschlief3lich einer jahr-
lichen Kostenkontrolle. Durch das am 02.09.2016 in Kraft getretene Eisenbahnregulierungs-
gesetz wurde eine gesetzliche Anreizsetzung zur Reduzierung von Kosten und zur Steige-
rung von Verkehrsmengen eingefiihrt. Die Anreizsetzung soll Uber eine Regulierungsperiode
von funf Jahren erfolgen. Die erste Regulierungsperiode umfasst die Netzfahrplanjahre 2019
bis 2023.

Vor Beginn einer Regulierungsperiode erfolgt eine einmalige Feststellung der durchschnittli-
chen Kosten und Verkehrsmengen der jeweiligen Betreiber der Schienenwege fir einen Be-
zugszeitraum von einem bis zu funf abgeschlossenen Geschéftsjahren der Vergangenheit
(Basisjahr). Der relevante Zeitraum ist von der Bundesnetzagentur festzulegen. Ausgehend
vom Basisjahr erfolgt die Festlegung des sogenannten Ausgangsniveaus der Gesamtkosten
(Abbildung 1, Schritt 1). Die Festlegung des Ausgangsniveaus der Gesamtkosten flir die An-
tragstellerinnen erfolgte mit Beschluss der Beschlusskammer vom 28.06.2017 (BK10-17-
0001_E). Das Ausgangsniveau der Gesamtkosten wurde auf 5.307 Mio. EUR festgelegt.
Diese Entscheidung ist noch nicht bestandskraftig.

Ausgehend vom Ausgangsniveau der Gesamtkosten wird eine Obergrenze der Gesamtkos-
ten (OGK) fir jede Netzfahrplanperiode gebildet (Abbildung 1, Schritt 2). Die Obergrenze
errechnet sich aus dem Ausgangsniveau der Gesamtkosten zuzlglich einer Preissteige-
rungsrate und abzlglich einer Produktivitatsfortschrittsrate. Gegebenenfalls sind hier weitere
Anpassungen moglich. Die Obergrenze der Gesamtkosten flir die Netzfahrplanperiode
2018/2019 (OGK 2019) fur die Betroffenen wurde mit Beschluss der Beschlusskammer vom
21.08.2017 auf 5.299 Mio. EUR festgelegt (BK10-17-0169_E). Die Entscheidung ist be-
standskraftig. Die Obergrenze der Gesamtkosten der nachfolgenden Netzfahrplanperiode
2019/2020 (OGK 2020) fur die Betroffenen wurde mit Beschluss der Beschlusskammer vom
13.08.2018 auf 5.293 Mio. EUR festgelegt (BK10-18-0004_E). Die Entscheidung ist ebenfalls
bestandskraftig.



-6-

Abbildung 1 - Schema Anreizsetzung und Einordnung OGK 2020

2014 2015 2016 Basisjahr AGK 2019 | 2020 | 2021 2021 2021
0GK | OGK . OGK OGK  Erlése
TPS 2021

Ausgangsniveaus der Gesamtkosten (AGK) 2019-2023
Obergrenze der Gesamtkosten (OGK) 2019, 2020, 2021, ...

Entgeltgenehmigung (TPS) 2019, 2020, ...

Unter Berlcksichtigung der festgelegten Obergrenze der Gesamtkosten erfolgt in einem drit-
ten Schritt die Entgeltgenehmigung (Abbildung 1, Schritt 3). Die Entgelte in einer Netzfahr-
planperiode sind im Rahmen der jahrlichen Entgeltgenehmigung genehmigungsfahig, wenn
die kalkulatorischen Erlése, die sich aus einer Multiplikation der beantragten Preise mit den
auf das Basisjahr bezogenen Verkehrsmengen ergeben, die Obergrenze der Gesamtkosten
nicht Gbersteigen und die Entgelte im Ubrigen den gesetzlich vorgesehenen Preisbildungs-
grundsatzen folgen. Die von den Antragstellerinnen beantragten Entgelte und Entgeltgrund-
sétze flr die Netzfahrplanperiode 2018/2019 (TPS 2019) wurden mit Anderungen mit Be-
schluss vom 17.01.2018 genehmigt (BK10-17-0341_E). Diese Entscheidung ist noch nicht
bestandskraftig. Die von den Antragstellerinnen beantragten Entgelte und Entgeltgrundsatze
fur die nachfolgende Netzfahrplanperiode 2019/2020 (TPS 2020) wurden mit Anderungen
mit Beschluss vom 13.02.2019 genehmigt (BK10-18-0202_E). Diese Entscheidung ist eben-
falls noch nicht bestandskraftig.

Das aktuelle Verfahren betrifft die Bestimmung der Obergrenze der Gesamtkosten fir die
Netzfahrplanperiode 2020/2021 (OGK 2021), mithin also die Obergrenze der Gesamtkosten
fur das dritte Jahr der Regulierungsperiode 2019 - 2023.

Mit Schreiben vom 15.04.2019 hat die Bundesnetzagentur den Betroffenen ihre Einschat-
zung mitgeteilt, dass die OGK flir das Jahr 2021 — unter Berticksichtigung der zweiten Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung (LUFV Il) als qualifizierte Regulierungsvereinbarung —
in Hohe von 5.188 Mio. EUR festzulegen sei. Die LuFV Il war zuvor im Rahmen des Be-
schlusskammerverfahrens BK10-18-0060_E nach entsprechendem Antrag der Betroffenen
per Fiktionseintritt am 04.08.2018, bestatigt mit Schreiben der Bundesnetzagentur vom
06.08.2018, als qualifizierte Regulierungsvereinbarung im Sinne des §30 ERegG anerkannt
worden.

Zur Berucksichtigung der ersten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV I), die im
Rahmen des Verfahrens BK10-19-0010_E mit Ablauf des 29.03.2019 ebenfalls als qualifi-
zierte Regulierungsvereinbarung anerkannt worden war, sind die Betroffenen gemal § 29
Abs. 5 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) aufgefordert worden, die zur Herleitung der
OGK 2021 notwendigen Unternehmenskennzahlen mit entsprechenden Erlduterungen zu
Ubermitteln. Konkret waren in diesem Zusammenhang die Angaben zu den definierten Min-
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destgroRen in der LUFV | sowie den tatsachlich eingesetzten Eigenmitteln im Rahmen der
Vertragslaufzeit der LUFV |, bezogen auf das Mindestzugangspaket (MZP), erforderlich.

Die Beschlusskammer hat den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und
insbesondere abgefragt, ob die Betroffenen Antrage zur Anpassung der OGK stellen wollten.

Die Bundesnetzagentur hat am 18.04.2019 durch Veréffentlichung auf ihnrer Homepage auf
die Eréffnung des Verfahrens zur Festlegung des OGK 2021 gemaR § 25 Abs. 2i. V. m. § 26
Abs. 2 ERegG hingewiesen. Mit der Veroffentlichung ist Personen und Personenvereinigun-
gen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berihrt wirden, die Gelegenheit zur
Stellung von Hinzuziehungsantragen gegeben worden.

Die Betroffenen haben mit Schreiben vom 29.04.2019 mitgeteilt, dass sie die Berechnung
der vorlaufigen OGK 2021 ohne Berucksichtigung der LuFV I nachvollziehen kdnnten. Wei-
terhin werde noch gepriift, inwiefern Antrage nach §§ 26, 27 und nach § 31 Abs. 2 ERegG
gestellt wirden.

Mit weiterem Schreiben vom 18.06.2019 haben die Betroffenen mitgeteilt, dass sie am
14.06.2019 einen Eilantrag auf vorlaufige Festsetzung eines — gegentiber dem genehmigten
Ausgangsniveau der Gesamtkosten — héheren Ausgangsniveaus der Gesamtkosten gestellt
hatten und sich aus dem Rechtsschutzverfahren ergebende Aspekte bei der Festlegung der
OGK 2021 zu bertcksichtigen seien. Zudem werde beantragt, die bisher nicht zur Entgeltbil-
dung der Verfahren zum TPS 2019 und TPS 2020 herangezogenen Kosten (,Erléspuffer)
bei der Bemessung der OGK 2021 zu berticksichtigen.

Im Rahmen des Verfahrensverlaufs hat die Beschlusskammer zwei Auskunftsersuchen in
Form einer Anhdérung an die Betroffenen Gibersandt. Die Beantwortung erfolgte innerhalb der
gesetzten Frist. Stellungnahmen von Hinzugezogenen liegen nicht vor. Die zur Berucksichti-
gung der LUFV | notwendigen Kostenangaben sind beigebracht und die Herleitung erlautert
worden.

Die Betroffenen und alle Hinzugezogenen haben auf eine 6ffentliche mindliche Verhandlung
verzichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Ausfihrungen
unter Ziffer 1l. sowie auf die Akten verwiesen.

Il. Griinde

Die Obergrenze der Gesamtkosten fir das Jahr 2021 wird — unter Bertcksichtigung von
LuFV | und LuFV Il — in Tenorziffer 1 auf 5.193 Mio. EUR festgesetzt.

Die Rechtsgrundlage findet sich in § 25 Abs. 2i. V. m. § 26 Abs. 1i. V. m. § 28 ERegG. Die
formalen Vorgaben des § 77 ERegG sind eingehalten (hierzu unter Ziffer 11.1). Die Ober-
grenze der Gesamtkosten ist im tenorierten Umfang festlegungsfahig (hierzu unter Ziffer
[1.2). Mit Blick auf die andauernden Verhandlungen zur Leistungs- und Finanzierungsverein-
barung ab der Netzfahrplanperiode 2021 (LuFV Ill) war die Zusage einer Anderung des Be-
schlusses zu tenorieren (hierzu unter Ziffer 11.3). Aufgrund der andauernden Klageverfahren
zum AGK steht die Festlegung der Obergrenze der Gesamtkosten unter Widerrufsvorbehalt
(hierzu unter Ziffer 11.4).



Il. 1 Zustandigkeit, Verfahren, Frist

Zustandig fur die Festlegung der jahrlichen Obergrenze der Gesamtkosten (OGK) ist geman
§26 Abs. 1i.V.m. § 77 Abs. 1 ERegG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes uber die Ei-
senbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz —
BEVVG) eine Beschlusskammer der Bundesnetzagentur.

Die Verfahrensvorschriften sind gewahrt worden. Insbesondere ergeht die Entscheidung
nach Anhoérung der Beteiligten (§ 77 Abs. 6 Satz 2 ERegG). Die Beteiligten haben auf eine
offentliche mindliche Verhandlung verzichtet (§ 77 Abs. 6 Satz 3 ERegG).

Die Entscheidung ist mit der im Eisenbahnbereich tatigen Abteilung der Bundesnetzagentur
abgestimmt worden (§ 77 Abs. 5 ERegG).

Il. 2 Festlegungsfahigkeit der Obergrenze der Gesamtkosten (Tenor zu Ziffer 1.)
Die Obergrenze der Gesamtkosten war in Hohe von 5.193 Mio. EUR festzulegen.

Die Rechtsgrundlage findet sich in § 25 Abs. 2 i. V. m. § 28 ERegG. Danach wird die Ober-
grenze der Gesamtkosten (OGK) vorbehaltlich des § 29 Abs. 5 ERegG durch das Ausgang-
niveau der Gesamtkosten nach § 25 Abs. 1 ERegG, zuzlglich eines im Laufe der Regulie-
rungsperiode kumulierten Betrags auf der Grundlage einer Inflationierung nach § 28 Absatz
1 ERegG, abzlglich eines im Laufe der Regulierungsperiode kumulierten Betrags auf der
Grundlage des Produktivitatsfortschritts nach § 28 Absatz 2 ERegG bestimmt.

Die Herleitung der OGK 2021 fiir die Betroffenen ist als Ubersicht in der folgenden Tabelle 1
dargestellt.! Ausgangspunkt ist zunachst das Ausgangsniveau der Gesamtkosten (Tabelle 1,
Zeile A). Die Beschlusskammer hat das Ausgangsniveau der Gesamtkosten (AGK 2018) mit
Beschluss vom 28.06.2017 auf 5.307 Mio. EUR festgelegt (BK10-17-0001_E). Mit Bertck-
sichtigung der Inflationierung (kumuliert fir 2019 und 2020) und der Produktivitatsentwick-
lung (kumuliert fir 2019 und 2020) ergibt sich die initial berechnete OGK 2021 in Héhe von
5.149 Mio. EUR (Tabelle 1, Zeile C). Aus der Berucksichtigung der LuFV | im Rahmen der
Regelungen des § 29 Abs. 5 ERegG resultiert eine Erhéhung der initial berechneten OGK
2021 um 5 Mio. EUR (Tabelle 1, Zelle D). Analog hierzu bewirkt die Bericksichtigung der
LuFV Il gemal § 29 Abs. 5 ERegG eine Erhdhung um 39 Mio. EUR (Tabelle 1, Zelle E).

Weitere mdgliche Abanderungen der OGK 2021 entsprechend den in Zeilen F-H der Tabelle
1 genannten gesetzlichen Bestimmungen waren nicht vorzunehmen. Die OGK 2021 belauft
sich in der Folge auf 5.193 Mio. EUR. Die Erlauterung der einzelnen Positionen zur Herlei-
tung der OGK 2021 erfolgt in den in der Tabelle genannten Abschnitten dieses Beschlusses.

' Grundsatzlicher Hinweis zu den Tabellenwerken: Aufgrund der Darstellung i.d.R. gerundeter Werte
in den Tabellen sind leichte (scheinbare) Differenzen bei den ausgewiesenen Summen- bzw.
Durchschnitts- und Produktbildungen maéglich.



Tabelle 1 — Herleitung OGK 2021

Zeile Bereich ERegG Abschnitt Beschluss [Mio. €]
A Ausgangsniveau der Gesamtkosten (AGK) 2018 §25(1) Beschluss AGK? 5.307
B Preis- und Produktivitatsentwicklung 2019 bis 2023 §25(2) .21 -158
C=A+B Initiale Berechnung der OGK 2021 mit Pl und PF 5.149
D Berlicksichtigung Eigenmittel LuFV | in Anreizpfad §29(5) 11.2.3 +5
E Berlicksichtigung Eigenmittel LuFV Il in Anreizpfad §29 (5) .24 +39
F Berlicksichtigung erhéhter Aufwand qRV ggii. AGK § 25 (3-5) 11.2.5 +0
G Berlicksichtigung unvorhergesehener Mehrbelastungen §27(1) .2.6 +0
H Berlicksichtigung generelle Erreichbarkeit OGK §26(1) I.2.7 +0
I=XC:H  Festsetzung OGK 2021 5.193

Alternativ zur Darstellung der Herleitung der OGK 2021 in Tabelle 1 kann die Erlauterung
auch entsprechend Tabelle 2 erfolgen. Mit Bezug auf das Ausgangsniveau der Gesamtkos-
ten 2018 (Zeile A) ist in Tabelle 2 zunachst dargestellt, in welcher Héhe das AGK durch Ei-
genmittel gedeckt ist, zu deren Verwendung sich die Betroffene zu 1 in den Vertragswerken
der LUFV | (Zeile B) und LuFV Il (Zeile C) verpflichtet hat. Fir diese ,LuFV-Eigenmittel” in
Héhe von 1.492 Mio. EUR (Zeile D) erfolgt entsprechend § 29 Abs. 5 ERegG keine Anreiz-
setzung geman § 25 ff. ERegG. Der durch die Regulierungsvereinbarungen gesetzte Anreiz
gilt hier als abschlieRender Anreiz im Sinne von Artikel 30 Abs. 1 der Richtlinie 2012/34/EU.

Die ubrigen Mittel des AGK (Zeile E) unterliegen der Anreizsetzung gemaf §§ 25 ff. ERegG
(Zeile F) und fuhren im Jahr 2021 zu bericksichtigungsfahigen Mitteln bei der OGK 2021 in
Hohe von 3.701 Mio. EUR (Zeile G). Die OGK 2021 (Zeile H) ergibt sich schlief3lich aus der
Summe der Mittel im OGK, die nicht der Anreizsetzung geman §§ 25 ff. ERegG unterliegen
(Zeile D) und der Mittel im OGK, die der Anreizsetzung unterliegen (Zeile G).

Tabelle 2 — Alternative Darstellung der Herleitung der OGK 2021

Zeile Bereich [Mio. €]
A Ausgangsniveau der Gesamtkosten (AGK) 2018 5.307
B Eigenmittel aus LuFV | im AGK 170
C Eigenmittel aus LuFV Il im AGK 1.322
D=B+C Eigenmittel im AGK/OGK, die der Anreizsetzung gemaf § 29 ERegG unterliegen 1.492
E=A-D Eigenmittel im AGK, die der Anreizsetzung geméaR §§ 25 ff. ERegG unterliegen 3.815
F Anreizsetzung auf relevante AGK-Eigenmittel (Zeile E) bis 2021 (vgl. Tabelle 15, Zeile B) -114
G=E+F Eigenmittel im OGK 2021, die der Anreizsetzung gemaB §§ 25 ff. ERegG unterliegen 3.701
H=D+G Festsetzung OGK 2021 5.193

Il. 2.1 Berechnung der initialen OGK nach § 25 Abs. 2 ERegG (Pl und PF)

Die im Verfahren gemaR § 25 Abs. 2 ERegG berechnete Obergrenze der Gesamtkosten fur
die Netzfahrplanperiode 2020/2021 (OGK 2021) — ohne qualifizierte Regulierungsvereinba-

2 Zur Festsetzung vgl. Beschluss zum AGK 2018 vom 28.06.2017 (BK10-17-0001_E).
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rung und ohne Abanderungen nach §§ 26 Abs. 1 und 27 Abs. 1 ERegG — ergibt sich in Héhe
von 5.149 Mio. EUR.

Gemal § 25 Abs. 2 ERegG wird die Obergrenze der Gesamtkosten wie folgt bestimmt:

JFur die Dauer eines Netzfahrplans wird die Obergrenze der Gesamtkosten
vorbehaltlich des § 29 Absatz 5 durch das Ausgangsniveau der Gesamtkosten
nach Absatz 1, zuziiglich eines im Laufe der Regulierungsperiode kumulierten
Betrags auf der Grundlage einer Inflationierung nach § 28 Absatz 1, abzliglich
eines im Laufe der Regulierungsperiode kumulierten Betrags auf der Grundla-
ge des Produktivitétsfortschritts nach § 28 Absatz 2 bestimmt.“

Die initiale Obergrenze der Gesamtkosten fur die Fahrplanperiode 2020/2021 (OGK 2021)
berechnet sich dem folgend abstrakt aus

0GK3021 = AGK3018 X (1 + (Plzg19 — PF2019)) X (1 + (Plz20 — PF2020)) X (1 + (Plzoz1 —

PFZOZI))'
mit
OGKz021 = Zu bestimmende Obergrenze der Gesamtkosten fir das Jahr 2021
AGKzo1g = Ausgangsniveau der Gesamtkosten flir die Regulierungsperiode 2019-2023
Pl: = Inflationsfaktor fur das Jahr ¢
PF: = Produktivitatsfaktor fur das Jahr t.

Die berechnete initiale OGK 2021 in Héhe von 5.149 Mio. EUR ergibt sich konkret als

0GK3021 = AGKz018 X (1 + (Plz919 — PF2019)) X (1 + (Plz20 — PF2020)) X (1 + (Plz021
— PF3021))

0GKyp21 = 5.307 X (1 + (0,78% — 1,01%)) X (1 + (—0,58% — 0,88%)) x (1 + (—0,37%
— 0,94%))

0GKypy1 = 5.307 X 0,9977 x 0,9854 x 0,9869
OGK2021 = 5149

Auf die Bestimmung der Eingangsgrofien Pl; und PF; und sonstige Aspekte bei der initialen
Bestimmung der OGK wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.
Il. 2.1.1 Inflationsfaktor (PI)

Der Inflationsfaktor PI fur die Bestimmung der OGK fir 2021 betragt -0,37 % fur Plxo2s, -
0,58 % fur Plog2o und 0,78 % fur Pl2g1g.

Gemal § 28 Abs. 1 ERegG wird der PI wie folgt bestimmt:

,Der Inflationsfaktor bestimmt sich nach dem Mittelwert der vom Statistischen
Bundesamt ermittelten Werte fiir die Verdnderung des Erzeugerpreisindexes
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gewerblicher Produkte. Hierfiir wird fiir jedes Jahr der Mittelwert der Erzeuger-
preisindizes gewerblicher Produkte aus den vorausgegangenen fiinf Jahren
gebildet.”

BT-Drucksache 18/8334 fiihrt zum § 28 Abs. 1 weiter aus (S. 194):

»,Grundlage fiir den hier anzuwendenden Inflationsfaktor bildet der Erzeuger-
preisindex gewerblicher Produkte, welcher vom Statistischen Bundesamt ermit-
telt wird. Er misst die durchschnittliche Preisentwicklung von Rohstoffen und
Industrieerzeugnissen, die in Deutschland hergestellt und im Inland verkauft
werden, und ist daher fiir den Bahnsektor, welcher stark von diesen Glitern
abhéngig ist, besonders geeignet. Zur Ermittlung des Erzeugerpreisindexes
werden die Erzeugerpreisindices der dem Berechnungszeitpunkt vorausge-
henden fiinf Jahre gemittelt.“

Aus der entsprechenden Fachserie des Statistischen Bundesamtes ergibt sich die in der fol-
genden Tabelle 3 dargestellte Zeitreihe der jahrlichen Anderungsraten (Spalte 3), aus der
wiederum der Mittelwert (geometrisches Mittel, vgl. Abschnitt 1l. 2.1.3.2) Gber funf Jahre ge-
bildet wird (Spalte 4).2 Der Mittelwert (geometrisches Mittel) fiir Plyo1g ergibt sich aus den Jah-
ren 2011 bis 2015, der Mittelwert fur Plxo20 aus den Jahren 2012 bis 2016 und der Mittelwert
flr Pl aus den Jahren 2013 bis 2017.# Zu Fragen der Bestimmung des Finfjahreszeit-

raums und der zeitlichen Kongruenz zwischen Pl und PF wird auf Abschnitt Il. 2.1.3.1 ver-
wiesen.

Tabelle 3 — Entwicklung Erzeugerpreisindex und Bestimmung Pl¢

Jahr Erzeugerpreisindex (2015=100) Anderungsrate @ 5 Jahre Pl
2011 101,3 5,30 %

2012 103,0 1,68 %

2013 102,9 -0,10 %

2014 101,9 -0,97 %

2015 100,0 -1,86 % 0,78 % Plao1g
2016 98,4 -1,60 % -0,58 % Pl2020
2017 1011 2,74 % 0,37 % Plao21

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019), eigene Berechnungen

Hinzuweisen ist noch darauf, dass in der genutzten Fachserie turnusmafig das Wagungs-
schema durch das Statistische Bundesamt gegentiber den Vorjahren angepasst wurde. Zur
Bestimmung der jeweiligen Pl wird durch die Beschlusskammer auf die aktuelle Fachserie
rekurriert (vgl. Abschnitt I1. 2.1.3.3).

3 Rechnung fiir 2016: ((1+0,0168)*(1+-0,0010)*(1+-0,0097)*(1+-0,0186)*(1+-0,0160))*(1/5)-1 = -
0,58 %.

4 Statistisches Bundesamt (2019): ,Lange Reihen der Fachserie 17, Reihe 2 von Januar 2005 bis
Januar 2019¢, erschienen am 21.02.2019; Seite 4: ,Index der Erzeugnisse gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz)“, ,Gewerbliche Erzeugnisse insgesamt®.
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Il. 2.1.2 Produktivitatsfaktor (PF)

Der Produktivitatsfaktor PF fur die Bestimmung der OGK flur 2021 betragt 0,94 % fur PFap21,
0,88 % flur PF2020 und 1,01 % fur PF2019.

Gemal § 28 Abs. 2 ERegG wird der Produktivitatsfaktor wie folgt bestimmt:

L,Der Produktivitdtsfaktor bestimmt sich nach dem Mittelwert der vorausgegan-
genen finf Jahre der vom Sachversténdigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung ermittelten Werte fiir die Verdnderung der Produk-
tivitdt auf Stundenbasis fiir die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung fiir
Deutschland gegeniiber dem jeweiligen Vorjahr. Hierfiir wird zur Bestimmung
des Produktivitdtsfaktors der jeweils aktuelle Jahresbericht des Sachverstandi-
genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zugrunde
gelegt.”

BT-Drucksache 18/8334 flhrt zum § 28 Abs. 2 weiter aus (S. 194):

LDer herangezogene Produktivitédtsfaktor beschreibt die Verdnderung der Arbeitspro-
duktivitét fiir alle Wirtschaftsbereiche gegentiber dem Vorjahr. Kosten fiir Eisenbahn-
unternehmen entstehen in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen (wie beispiels-
weise Personalkosten, BaumalBnahmen, Energie, Gebéude, Verwaltungskosten).
Daher ist der Rlickgriff auf einen Faktor, welcher die Gesamtwirtschaft umfasst,
sachgerecht. Der Produktivitatsfaktor flir alle Wirtschaftsbereiche wird vom Sachver-
stédndigenrat des Statistischen Bundesamtes ermittelt und veréffentlicht und kann so
ohne weiteres verwendet werden.“

Das aktuelle Jahresgutachten des Sachverstandigenrates gemaf § 6 Absatz 1 des Gesetzes
Uber die Bildung eines Sachverstandigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung legte der Sachverstandigenrat im Dezember 2018° vor. Das darin enthaltene
Zahlenmaterial zur Veranderung der Produktivitat auf Stundenbasis® stltzt sich nach Aussa-
ge des Sachverstandigenrates auf Veroffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, wel-
chen auch die detaillierten und langer zurtckreichenden Reihen zur Produktivitatsentwick-
lung zu entnehmen sind. In der Regel werden zur Erstellung des Gutachtens des Sachver-
standigenrates die fur die Arbeitsproduktivitatsentwicklung relevanten Tabellen aus den im
August erscheinenden Ergebnissen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statisti-
schen Bundesamtes zum zweiten Quartal herangezogen. In dieser Ausgabe der Fachserie
zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden in der Regel auch vergangene Jahreser-
gebnisse ,rlickwartsangepasst, so dass die vergangenen Jahresergebnisse in der Regel
nicht identisch mit solchen friiherer Ausgaben der Fachserie sind (vgl. hierzu auch Ausfih-
rungen unter Berlcksichtigung von Revisionen der amtlichen Statistik (PF) unter Il. 2.1.3.4).

5 Sachverstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): ,Jahresgut-
achten 2018/2019 — Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen®, erschienen im De-
zember 2018.

6Vgl. ebd., S. 159, Tabelle 9 firr die Jahre 2014 — 2017.
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Wie unter Il. 2.1.3.1 ausgefiihrt, kann bis zur Vorlage von Ist-Daten der Produktivitatsent-
wicklung bis fur das Jahr 2018 im November 2019 nicht abgewartet werden, weil schon vor-
her uber die OGK fur die Netzfahrplanperiode 2020/2021 gemall § 25 Abs. 2 ERegG ent-
schieden werden muss.

Die zur Erstellung des Jahresgutachtens verwendete Reihe der jahrlichen Anderungsraten
stellt sich nach Angabe des Sachverstandigenrates wie in Tabelle 4, Spalte 3 dar.” Daraus
ergibt sich wiederum der Mittelwert (geometrisches Mittel, vgl. Abschnitt Il. 2.1.3.2) Uber die
vorausgegangenen funf Jahre (Spalte 4).

Tabelle 4 — Entwicklung Produktivitiat auf Stundenbasis und Bestimmung PF:

Jahr Erzeugerpreisindex (2015=100) Anderungsrate @ 5 Jahre Pl
2011 102,1 2,06 %

2012 102,7 0,62 %

2013 103,5 0,78 %

2014 104,6 1,03 %

2015 105,2 0,57 % 1,01 % PF2019
2016 106,7 1,42 % 0,88 % PF2020
2017 107,6 0,89 % 0,94 % PF2021

Quelle: Statistisches Bundesamt (2018)8; eigene Berechnungen

Il. 2.1.3 Grundsatzliche Aspekte der Bestimmung von Pl und PF

In den folgenden drei Abschnitten werden Einzelfragen zu Ubergreifenden Aspekten der
Festlegung der Obergrenze der Gesamtkosten mit Blick auf die Bestimmung von Pl und PF
erortert. Dies betrifft die Bereiche:

¢ Konsistenter Zeitrahmen als Grundlage
e Nutzung des geometrischen Mittels zur Mittelwertbildung
e Beriicksichtigung von Anderungen des Wagungsschemas der amtlichen Statistik

e Berlcksichtigung von Revisionen der amtlichen Statistik.

Il. 2.1.3.1 Konsistenter Zeitrahmen als Datengrundlage

Bei der jeweils aktuellen Mittelwertbildung ist auf den Flnfjahreszeitraum abzustellen, fur
den zum Berechnungszeitpunkt Ist-Daten sowohl flir den Pl als auch den PF zur Verfligung
stehen. Im vorliegenden Verfahren ist dies der Zeitraum 2013 bis 2017.

7 Identisch in: Statistisches Bundesamt (2019): ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Fachserie
18, Reihe 1.2, 2. Vierteljahr 2018, erschienen am 24.08.2018, vgl. Tabelle 1.13, Arbeitsproduktivitat
je Erwerbstatigenstunde, Veranderung gegeniber dem Vorjahr.

8 Statistisches Bundesamt (2018): ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Fachserie 18, Reihe 1.2, 2.
Vierteljahr 2018, erschienen am 24.08.2018, vgl. Tabelle 1.13, Arbeitsproduktivitat je Erwerbstati-
genstunde, Veranderung gegeniber dem Vorjahr.



-14 -

Dem Berechnungszeitpunkt voraus gehen die flinf Jahre 2013 bis 2017. Zwar stehen fir den
Pl bereits Daten aus dem Erzeugerpreisindex flr gewerbliche Produkte bis zum Jahr 2018
zur Verfugung. Fir den Produktivitdtsfaktor PF stehen Ist-Daten zur Produktivitatsentwick-
lung bis zum Jahr 2018 aus der im Gesetz genannten Quelle erst mit Verdffentlichung des
Jahresgutachtens des Sachverstandigenrates (voraussichtlich) im November 2019 zur Ver-
flgung. Mit der Festlegung der OGK 2021 kann aber nicht bis dahin abgewartet werden, da
ansonsten das gesetzlich vorgegebene Fristengeflige® nicht eingehalten werden kann. Um
einen konsistenten Auswertungszeitraum fur Pl221 und PF2021 zu erhalten, ist deshalb fur
Plao21 und PF2021 auf den Flnfjahreszeitraum 2013 bis 2017 abzustellen. Die Festlegung er-
folgt damit analog zum Verfahren zur Bestimmung der Obergrenze der Gesamtkosten 2020
(BK10-18-0004_E).™

Il. 2.1.3.2 Geometrisches Mittel zur Mittelwertbildung
Die Mittelwerte Uber die Flinfjahreszeitrdume werden lber das geometrische Mittel bestimmt.

In der Betriebswirtschaftslehre werden unterschiedliche Methoden der Mittelwertbildung ver-
wendet. Gebrauchlich sind insbesondere das arithmetische und das geometrische Mittel. Bei
Berechnung des arithmetischen Mittels werden die Anderungsraten der vergangenen flinf
Jahre addiert und durch funf dividiert. Bei entsprechender Berechnung des geometrischen
Mittels werden die funf Anderungsraten bzw. Anderungsfaktoren multiplikativ verkniipft und
aus dem sich ergebenden Produkt die flinfte Wurzel gezogen.

Weder aus dem Wortlaut des § 28 Abs. 1 ERegG ,Mittelwert” noch aus der Gesetzesbe-
grindung (BT-Drucksache 18/8334 S. 194) ,mitteln“ ergeben sich eine Vorgabe fir die Me-
thode der Mittelwertbildung. Auch aus sonstigen Normen des ERegG ergeben sich keine
Hinweise auf die Methode der Mittelwertbildung. Der Gesetzeswortlaut nimmt jedoch im Kon-
text der Mittelwertbildung Bezug auf die Veranderungsraten (,Werte fur die Veranderung®).
Die Mittelung von periodischen Anderungsraten wird in der deskriptiven Statistik durch das
geometrische Mittel abgebildet. Zusatzlich ist zu beachten, zu welchem Zweck die Mittel-
wertberechnung erfolgen soll. Zweck der Regelung ist, die durchschnittliche, jahrliche Preis-
entwicklung der vorausgegangenen funf Jahre zu bestimmen. Dadurch soll eine Verstetigung
des Anreizpfades erreicht und mégliche sprunghafte Entwicklungen (externe Schocks) in den
Indizes geglattet werden. Zur Ermittlung der durchschnittlichen jahrlichen Wachstumsrate
(oder Anderungsrate) eines mehrjahrigen Zeitraums ist dabei stets das geometrische Mittel
heranzuziehen.' Die Festlegung auf Grundlage der geometrischen Mittelwertbildung erfolgt

9 U.a. Mdglichkeit der Stellungnahme fiir Zugangsberechtigte bei beabsichtigten Neufassungen von
Schienennetz-Nutzungsbedingungen nach § 19 Abs. 2 ERegG, ab Anfang September 2018; zudem
ist noch ein gewisser Vorlauf zur Entwicklung/Aktualisierung des Preissystems auf Basis der Ent-
scheidung zum OGK 2020 zu bertiicksichtigen.

10 \V/gl. hierzu auch die weiteren Ausfiihrungen im Beschluss zum OGK 2019 (BK10-17-0169_E),
S.8f.

" Vereinfacht lasst sich das geometrische Mittel als durchschnittliche Wachstumsrate auch auf Basis
des Quotienten von Start- und Endwert (hier bspw. Indexwert 2010 und 2015) unter Ziehung der
funften Wurzel und Abzug von Eins berechnen.

12 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/8439/geometrisches-mittel-v10.html.
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damit analog zum Verfahren zur Bestimmung der Obergrenze der Gesamtkosten 2020
(BK10-18-0004_E)."™

II. 2.1.3.3 Beriicksichtigung von Anderung des Wigungsschemas (PI)

Anderungen des Wagungsschemas der amtlichen Statistik sind bei Berechnung der Ober-
grenze der Gesamtkosten zu beriicksichtigen. Es ist auf die aktuelle statistische Datengrund-
lage abzustellen.

Mit dem Berichtsmonat August 2018 erfolgte durch das Statistische Bundesamt eine turnus-
mafige Umstellung des Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte auf das neue Basisjahr
2015 (statt vorher 2010) und eine Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2015 auf
Grundlage eines neuen Wagungsschemas.' Nach Auffassung der Beschlusskammer ist —
analog zur entsprechenden Fragestellung beim Produktivitatsfaktor PF — auf die aktuelle
statistische Grundlage abzustellen.’ Die Vorteile des Ruckgriffs auf aktuelles statistisches
Datenmaterial Uberwiegen aus Sicht der Beschlusskammer gegenuber dem Festhalten an
der (veralteten) statistischen Berechnungsgrundlage zum Pl der jeweiligen Vorverfahren.
Pl2o19 und Plao2o weichen in der Folge (leicht) von den entsprechenden Festlegungen aus
vorherigen Verfahren ab.

Die Auswirkung der Anpassung des Wagungsschemas auf die jeweiligen berechneten PI
sind der Tabelle 5 zu entnehmen. Insgesamt sind die Unterschiede der Plx19 und Pl eher
gering. Dies gilt auch fur die auf Grundlage der jeweiligen Pl hergeleiteten OGK: Erfolgte die
Berechnung der OGK 2021 mit den entsprechenden ,alten® Plap1g und Plxg2o (rechte Spalte
Tabelle 5), so wirde sich die OGK 2021 nicht in Hohe von 5.193 Mio. EUR, sondern in H6he
5.191 Mio. EUR ergeben.

Tabelle 5 — Flinfjahresdurchschnitt Pl: und Vorjahresvergleich (Wagungsschema)

Pl Basis Fachserie 2019 Basis Fachserie 2018 (alt)'®
Pl 2019 0,78 % 0,77 %

Pl 2020 -0,58 % -0,62 %

Pl 2021 -0,37 %

Il. 2.1.3.4 Beriicksichtigung von Revisionen der amtlichen Statistik (PF)

Revisionen der amtlichen Statistik sind bei der Berechnung der Obergrenze der Gesamtkos-
ten zu berucksichtigen. Es ist auf die aktuelle statistische Datengrundlage abzustellen.

Der Index zur Produktivitat auf Stundenbasis im Jahresgutachten des Sachverstandigenrates
bzw. in der zugrundeliegenden Fachserie 18 Reihe 1.2 (jeweils 2. Vierteljahr) des Statisti-
schen Bundesamtes einer laufenden Revision unterliegt. Die Zeitreihen werden in einem

3 Vgl. hierzu auch die weiteren Ausfiihrungen im Beschluss zum OGK 2019 (BK10-17-0169_E),
S.9f.

14 Statistisches Bundesamt (2019): ,Lange Reihen der Fachserie 17, Reihe 2 von Januar 2005 bis
Januar 2019, erschienen am 21.02.2019, Ausfiihrungen auf S. 227.

5 \V/gl. hierzu auch die weiteren Ausfiihrungen im Beschluss zum OGK 2020 (BK10-18-0004_E), S. 14
ff..

6 Auf Grundlage von: Statistisches Bundesamt (2018): ,Lange Reihen der Fachserie 17, Reihe 2 von
Januar 2000 bis Dezember 2017, erschienen am 19.01.2018.
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Regelprozess nicht nur jeweils um ein aktuelles Jahr erganzt, sondern auch fir die zurlck-
liegenden drei Jahre rickwirkend aktualisiert (sog. laufende Revision bzw. routinemalige
Revision). Nach Auffassung der Beschlusskammer ist — wie bereits bei der Festlegung zur
OGK 2020 — auf den aktuellen Datenbestand zu rekurrieren.'” Die Vorteile des Riickgriffs auf
aktuelles statistisches Datenmaterial Uberwiegen aus Sicht der Beschlusskammer gegen-
Uber dem Festhalten an der (veralteten) statistischen Berechnungsgrundlage zum PF der
jeweiligen Vorverfahren. PFap19 und PF2020 weichen in der Folge (leicht) von den entspre-
chenden Festlegungen aus vorherigen Verfahren ab.

Die Auswirkung der laufenden Revision auf die jeweiligen berechneten PF sind der Tabelle 6
zu entnehmen. Insgesamt sind die Unterschiede der PF219 und PF2020 eher gering. Dies gilt
auch fur die auf Grundlage der jeweiligen PF hergeleiteten OGK: Erfolgte die Berechnung
der OGK 2021 mit den entsprechenden ,alten“ PF2019 und PF2020 (rechte Spalte Tabelle 6),
so wirde sich die OGK 2021 nicht in Hohe von 5.193 Mio. EUR, sondern in Hohe 5.196 Mio.
EUR ergeben.

Tabelle 6 — Fiinfjahresdurchschnitt PF: und Vorjahresvergleich (Regelrevisionen)

PF ¢ Basis Fachserie 2018 Basis Fachserie 2017 (alt)'®
PF 2019 1,01 % 0,99 %

PF 2020 0,88 % 0,84 %

PF 2021 0,94 %

Il. 2.2 Sonstige Aspekte bei der Bestimmung der initialen OGK
In den folgenden zwei Abschnitten werden Einzelfragen zu sonstigen Aspekten der Festle-
gung der Obergrenze der Gesamtkosten erdrtert. Dies betrifft die Bereiche:

e Berucksichtigung des Antrags auf Festsetzung eines héheren AGK beim OGK 2021

e Ubertrag des Erléspuffers aus dem TPS 2019 und TPS 2020 auf die OGK 2021.

Il. 2.2.1 Keine Berucksichtigung des Eilantrags zum AGK beim OGK 2021

Eine Berucksichtigung des Eilantrags beim VG Kdln auf Festsetzung eines hoheren AGK bei
der Festlegung des OGK 2021 erfolgt nicht.

Mit Schreiben vom 18.06.2019 haben die Betroffenen mitgeteilt, dass sie am 14.06.2019
einen Eilantrag beim VG Kéln auf vorlaufige Festsetzung durch die Beschlusskammer eines
— gegenuber dem genehmigten AGK — hdheren AGK gestellt hatten und sich aus dem
Rechtsschutzverfahren ergebende Aspekte bei der Festlegung der OGK 2021 zu berlcksich-
tigen seien.

Stellungnahmen Dritter zu diesem Themenkomplex liegen nicht vor.

17 V/gl. hierzu auch die weiteren Ausfiihrungen im Beschluss zum OGK 2020 (BK10-18-0004_E), S. 14
ff..

'8 |dentisch in: Statistisches Bundesamt (2017): ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Fachserie 18,
Reihe 1.2, 2. Vierteljahr 2017, erschienen am 25.08.2017.
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Aus Sicht der Beschlusskammer ist eine Berlicksichtigung des Eilantrags zur Erhéhung des
AKG bei der Festlegung der OGK 2021 nicht geboten. Die Beschlusskammer ist der Auffas-
sung, das AGK entsprechend den gesetzlichen Vorgaben beschlossen zur haben (BK10-17-
0001_E, Beschluss vom 28.06.2017). Die Entscheidung ist nicht bestandskraftig und von
den Betroffenen beklagt. Fir den Fall, dass sich herausstellen sollte, dass das AGK anzu-
passen und in der Folge auch OGKs anzupassen waren, hat die Beschlusskammer einen
entsprechenden Widerrufsvorbehalt vorgesehen (vgl. Ziffer 3 des Tenors sowie die Ausflh-
rungen zum Widerrufsvorbehalt zur Festlegung der AGK unter Abschnitt Il. 4). Eine weitere
Berlcksichtigung des Eilantrags ist aus Sicht der Beschlusskammer nicht geboten.

Il. 2.2.2 Kein Ubertrag des Erlospuffers aus TPS 2019/TPS 2020 auf die OGK 2021

Eine Anrechnung des Erléspuffers des TPS 2019 und des TPS 2020 (also des ,nicht ausge-
schopften® Teils der OGK 2019 bzw. OGK 2020) auf die OGK 2021 erfolgt nicht.

Mit Schreiben vom 18.06.2019 haben die Betroffenen ausgefiihrt, dass sie mit den Entgel-
tantragen 2019 und 2020 beantragt haben, nicht die gesamte OGK fir die Entgeltbildung
heranzuziehen. Zwar seien die geringeren Entgelte jeweils genehmigt worden, jedoch sei der
Antrag auf Reduzierung der Obergrenze zurickgewiesen worden. Die damaligen Antragstel-
lerinnen und hiesigen Betroffenen beantragten deshalb, die bisher nicht zur Entgeltbildung
der Verfahren zum TPS 2019 (BK10-17-0314_E) und TPS 2020 (BK10-18-0202_E) heran-
gezogenen Kosten (,Erlospuffer®) bei der Bemessung der OGK 2021 zu berticksichtigen. Die
Betroffenen begriinden, dass die Mitgliedsstaaten nach Art. 8 Abs. 4 RL 2012/34/EU sicher-
zustellen hatten, dass sich Gewinn- und Verlustrechnung eines Infrastrukturbetreibers tber
einen Zeitraum, der finf Jahre nicht Giberschreite, ausgleichen miisse. Die in 2019 und 2020
nicht umgelegten Kosten aus den Genehmigungsverfahren 2019 missten folglich in 2020
berlcksichtigt werden, damit sich Kosten und Erlése innerhalb der Regulierungsperiode
ausgleichen kénnten und Entgeltspringe vermieden wirden.

Stellungnahmen Dritter zu diesem Themenkomplex liegen nicht vor.

Nach der Uberzeugung der Beschlusskammer ist eine Berlicksichtigung etwaiger, nicht auf
die Entgelte umgelegter Kosten bei der Festsetzung der OGK nicht geboten. Hinzuweisen ist
auch darauf, dass nach Auffassung der Beschlusskammer in den Verfahren zum TPS 2019
und TPS 2020 auch kein ,,Antrag auf Reduzierung der OGK*" durch die Betroffenen erfolgte,
sondern ein Antrag, eine Kostenunterdeckung in der jeweils genannten Hohe zuzulassen.

Nach den Vorschriften des ERegG ist ein ,Regulierungskonto” zur Fortschreibung ungedeck-
ter Kosten nicht vorgesehen. Vielmehr ist die Obergrenze der Gesamtkosten alleine auf
Grundlage des zuvor ermittelten Ausgangsniveaus der Gesamtkosten und nach den Vorga-
ben der §§ 25 und 28 ERegG zu bestimmen und festzusetzen. Dabei hat sich der Gesetzge-
ber bewusst dagegen entschieden, etwaige ungedeckte Kosten aus einer Netzfahrplanperio-
de auf die Bestimmung der Obergrenze der Gesamtkosten der nachfolgenden Netzfahrplan-
periode aufzuschlagen. Dies zeigt ein systematischer Vergleich mit den entsprechenden
Vorschriften aus anderen regulierten Netzwirtschaften. So hat der Gesetzgeber im Bereich
der Energieversorgungsnetze nach § 5 ARegV einen abweichenden Ansatz vorgesehen und

9 Vgl. Antragsschreiben zum TPS 2020 (BK10-19-0202_E) der Betroffenen vom 02.10.2018, Seite 2).
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vorgeschrieben, dass die Differenz zwischen den zulassigen und erzielbaren Erlésen jahrlich
auf einem ,Regulierungskonto® verbucht werden.

Entgegen dem Vortrag der Betroffenen ergibt sich auch aus Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie
2012/34/EU nichts Gegenteiliges. Auch bei einer richtlinienkonformen Auslegung des ERegG
ergibt sich keine Pflicht zur Genehmigung der Fortschreibung der Betrage aus einer etwai-
gen Kostenunterdeckung. Zwar sieht Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 2012/34/EU vor, dass sich
bei der Gewinn- und Verlustrechnung der Gewinn und die Fahrwegausgaben Uber den Zeit-
raum von hochstens funf Jahren ,zumindest ausgleichen®. Doch ist bei der Gewinn- und Ver-
lustrechnung ein kalkulatorischer Unternehmergewinn nicht mit eingerechnet. Vielmehr stellt
sich der Unternehmergewinn als das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung dar. Die
Gewinn- und Verlustrechnung endet mit dem Jahresuberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag
und berlcksichtigt keine kalkulatorischen Gewinnanspriuche. Wenn sich die Gewinn- und
Verlustrechnung eines Infrastrukturbetreibers aus Wegeentgelten, dem Gewinn aus anderen
wirtschaftlichen Tatigkeiten, nicht rlickzahlbaren Zuschissen aus privater Quelle und der
staatlichen Finanzierung einerseits und die Fahrwegausgaben andererseits vollstandig aus-
gleichen, ist der Gewinn gleich ,Null“. Die Richtlinie besagt daher an dieser Stelle lediglich,
dass der Betreiber der Schienenwege Uber einen Zeitraum von funf Jahren keine ,realen”
Verluste machen soll. Es ist indes europarechtlich nicht vorgegeben, dass der Betreiber der
Schienenwege zwingend einen Gewinn erwirtschaften muss.

Dieser Befund ergibt sich auch bereits daraus, dass die Formulierung ,zumindest ausglei-
chen® bei einer Erstreckung der Vergleichsrechnung auch auf den Unternehmergewinn, also
die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, eine Monopolrendite erlauben muisste. Wenn
namlich Gewinn- und Verlustrechnung, einschlieRlich der Kapitalkosten, ausgeglichen sind,
dann ist eine kapitalmarktubliche Rendite erreicht. Wird dieser Wert Uberschritten, liegt ein
Entgelt vor, dass in einem vergleichbaren Wettbewerbsmarkt nicht verdient werden konnte
und bei dem die Eigenkapitalverzinsung groéfRer ist, als durch das verbundene Risiko gerecht-
fertigt. Wenn also die Kosten, einschlieRlich der Kapitalkosten, ,mindestens® erreicht werden
mussen und damit implizit eine Kostenliberdeckung erlaubt wiirde, dirfte der Infrastrukturbe-
treiber eine Monopolrendite erwirtschaften. Eine Kostenunterdeckung in diesem Sinne be-
steht bei einem Vergleich von Gewinn und Verlust der Betroffenen jedoch von vornherein
nicht. Die Unterdeckung gegenulber der festgestellten Obergrenze der Gesamtkosten ergibt
sich nur, da bei den zur Genehmigung eingereichten Entgelten bereits eine angemessene
Rendite enthalten ist. In der Festlegung zum Ausgangsniveau der Gesamtkosten als Basis
der Herleitung der Obergrenze der Gesamtkosten ist ein Renditeanspruch in Form von kal-
kulatorischen Eigenkapitalkosten in Hohe von 619 Mio. EUR? unterstellt. Der ,Erlospuffer”
aus den genehmigten Entgelten des TPS 2019 belief sich — je nach Berucksichtigung der
.weiteren Entgeltkomponenten® (Stornierungsentgelte, Anreizsystem, Minderungen) -
dagegen lediglich auf 168 bis 208 Mio. EUR.?’

Daruber hinaus ergabe sich eine Kostenunterdeckung auch dann nicht, wenn es die Be-
troffenen vermaogen, ihre tatsachlichen Kosten im Genehmigungszeitraum gegentiber den im
Entgeltgenehmigungsantrag prognostizierten Kosten um den Betrag der Unterdeckung zu
senken. Der damit bestehende Anreiz zur Kostensenkung ist nach dem ERegG gerade be-

20 \gl. Beschluss zum AGK vom 28.06.2017 (BK10-17-0001_E), Tabelle 23.
21 Vgl. Beschluss zum TPS 2019 vom 17.01.2018 (BK10-17-0314_E), Abschnitt II. 3.7.2.
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zweckt. Zudem ist zu beachten, dass zur Frage einer Kostenunterdeckung im Sinne der
Richtlinie insbesondere nicht auf den Referenzerlés (Produkt aus Preisen des Genehmi-
gungsjahres und Mengen des Basisjahres) abzustellen ware, sondern auf den aufgrund der
positiven Betriebsleistungsentwicklung der Betroffenen signifikant héheren Prognoseerlds
(Produkt aus Preisen des Genehmigungsjahres und Mengen des Genehmigungsjahres). Je
nach tatsachlicher Kostenentwicklung und Beriicksichtigung der monetaren Bewertung des
Basismengeneffektes kdnnte die etwaige Kostenunterdeckung dem folgend noch deutlich
geringer ausfallen, als der Vergleich von Referenzerlés und OGK vermuten lieRe. Zur Bewer-
tung der angesprochenen Effekte wird auch auf die Ausfuhrungen im Beschluss zum TPS
2019 verwiesen,?? die ebenso flir das Genehmigungsverfahren zum TPS 2020 gelten. Auch
diesbeziglich wird auf die Ausflihrungen im Beschluss verwiesen.??

Im Ergebnis kann im gegenstandlichen Verfahren zur Bestimmung der Obergrenze der Ge-
samtkosten des Jahres 2021 daher weder dem Wunsch nach einer gesonderten Feststellung
noch dem Verlangen nach einer Berlicksichtigung eines Regulierungskontos entsprochen
werden. Im Ubrigen diirfte das Gesetz mit der Regelung in § 26 Abs. 1 ERegG bereits fiir
den Fall eines Konflikts zwischen den Vorgaben des § 31 Abs. 2 Satz 1 ERegG einerseits
und denjenigen des § 26 Abs. 2 ERegG andererseits vorgesorgt haben. Fir diesen Fall
konnten die Vorgaben des § 31 Abs. 2 Satz 1 ERegG eine Anhebung der OGK nach § 26
Abs. 1 ERegG bis zu dem Punkt erlauben, in dem eine Einhaltung der Vorgaben des § 31
Abs. 2 Satz 1 ERegG (allerdings ohne Berucksichtigung einer Eigenkapitalverzinsung) nicht
mehr zu einem gleichzeitigen Verstol} gegen die Vorgaben des § 26 Abs. 2 ERegG fuhren
wirde.

Il. 2.3 Anpassung der OGK nach § 29 Abs. 5 (LuFV I)

Durch die Regelungen des § 29 Abs. 5 ERegG ergibt sich mit der Bertcksichtigung der
LuFV I eine Erh6hung der initial berechneten OGK 2021 um 5 Mio. EUR auf 5.154 Mio. EUR
(5.149 Mio. EUR ohne Berlcksichtigung der LuFV I).

Besteht eine qualifizierte Regulierungsvereinbarung, sind bei der Berechnung der OGK in-
soweit weder ein Inflationsausgleich noch ein Produktivitatsfortschritt in Anrechnung zu brin-
gen, als das AGK durch Mittel gedeckt wird, die Gegenstand der Vereinbarung sind (vgl. §
29 Abs. 5 ERegG).

Die LUFV | stellt eine qualifizierte Regulierungsvereinbarung dar. Die Betroffenen haben mit
Antrag vom 28.01.2019, bei der Bundesnetzagentur vollstandig eingegangen am
29.01.2019, die Anerkennung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung | (LuFV I) als
qualifizierte Regulierungsvereinbarung im Sinne des § 30 ERegG beantragt (BK10-19-
0010_E). Die Fiktionswirkung des Antrags im Sinne des § 30 ERegG ist mit Ablauf des
29.03.2019 eingetreten. Die LuFV | ist folglich als qualifizierte Regulierungsvereinbarung im
Sinne des § 30 ERegG und im Rahmen des § 29 Abs. 5 ERegG bei der Berechnung der
OGK 2020 zu bertcksichtigen.

Das Ausgangsniveau der Gesamtkosten der Betroffenen wird in Hohe von 170 Mio. EUR
durch Mittel gedeckt, die Gegenstand der LUFV | sind.

22 Ebenda, Abschnitt 1. 3.7.1.
23 Vgl. Beschluss zum TPS 2020 vom 17.01.2018 (BK10-18-0202_E), Abschnitt II. 3.8.2.
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Die im Verfahren nach § 25 Abs. 2 ERegG und unter Berlicksichtigung der LuFV | im Rah-
men des § 29 Abs. 5 ERegG berechnete OGK 2021 ergibt sich abstrakt als:

0GK3021 = AGK2018 nrury X (1 + (Plzo19 — PF2019)) X (1 + (Plyo20 — PF2020)) X (1 + (Plzo21
— PFy021)) + AGK3018 Lurv 1

mit
AGKz018 nLurv Mittel im AGK, die nicht Gegenstand der LuFV sind (Anreizsetzung)
AGK2o18 LuFv i Mittel im AGK, die Gegenstand der LuFV | sind (keine Anreizsetzung).

Die berechnete OGK 2021 unter Berticksichtigung der LuFV | (und ohne Berlcksichtigung
der LUFV Il) in Hohe von 5.154 Mio. EUR ergibt sich konkret als:

0GK3021 = AGK2018 nrury X (1 + (Plzo19 — PFy019)) X (1 + (Plyo20 — PF2020)) X (1 + (Plzo21
— PFy021)) + AGK3018 urv 1

0GKz921 = 5.137 x (1 + (0,78% — 1,01%)) X (1 + (—0,58% — 0,88%))
X (1+(—0,37% — 0,94%)) + 170

0GK,2; = 5.137 X 0,9977 x 0,9854 x 0,9869 + 170

0GK,gz; = 5.154 Mio. EUR

und wird mit der nachstehenden Tabelle 7 weiter erlautert.

Tabelle 7 — OGK mit Anrechnung der LuFV | [Mio. €]

Zeile Bereich AGK 2018 2019 2020 2021
A Faktor PI-PF [Zahl] 0,9977 0,9854 0,9869
B = Bu1*At Fortschreibung der nicht-LuFV I-Mittel 5.137 5.125 5.050 4.984
C=Cu Fortschreibung der LuFV I-Mittel* 170 170 170 170
D=B+C Kosten 5.307 5.295 5.220 5.154

Die Herleitung der Faktoren PI-PF aus Tabelle 7 Zeile A ergibt sich aus Abschnitt Il. 2.1. Fur
2018 ergibt sich die Herleitung der Mittel, welche nicht Gegenstand der LuFV | sind (5.137

24 \/gl. Tabelle 8, Zeile D.
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Mio. EUR), aus Subtraktion der Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind (170 Mio. EUR), vom
Ausgangsniveau der Gesamtkosten (5.307 Mio. EUR).

Fir die Folgejahre ergibt sich — rein informatorisch — die fiktive, kalkulatorische Fortschrei-
bung der Mittel, die 2018 nicht Gegenstand der LuFV sind, durch Multiplikation des Faktors
PI-PF entsprechend § 25 Abs. 2 i.V. m § 28 ERegG (Zeile A) auf den entsprechenden Vor-
jahresbetrag (Zeile B). Die Mittel, welche in 2018 Gegenstand der LuFV | waren, unterliegen
nicht der Anreizsetzung. Der entsprechende Betrag aus 2018 (170 Mio. EUR) bleibt Gber den
Zeitverlauf konstant und verdeutlicht — rein informatorisch — den fiktiven weiteren Verlauf als
konstante kalkulatorische Fortschreibung.

Die Ubersicht zur Herleitung der Hohe der im Ausgangsniveau der Gesamtkosten (2018)
durch die Regelung der LuFV | gedeckten Kosten (gerundet 170 Mio. EUR), ist in der folgen-
den Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8 — Mittel, die Gegenstand der LuFV | nach § 29 Abs. 5 sind (BK) [Mio. €]%5

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Ersatzinvestitionen 423 398 361 371 357 395

B Abschreibungen 11 22 32 42 51 62 62 62 62 62
C Kapitalkosten 24 46 066 85 103 123 119 116 112 108

D=B+C Kosten § 29 (5) LUFV | 36 69 98 127 155 185 181 178 174 170

Zur Herleitung der Mittel im AGK (2018), die Gegenstand der LuUFV | (Laufzeit LuFV I: 2009-
2014) sind, gilt grundsatzlich:

1) malgeblich sind die Kosten im Jahr 2018 (wie im AGK);

2) malgeblich sind dem Mindestzugangspaket (MZP) zuordenbare bzw. zugeordnete
Kosten (wie im AGK);

3) malgeblich sind Eigenmittel der Betroffen, die Gegenstand der Regelungen der
LuFV I sind (Nettomethode, wie im AGK); Zuschisse aus den Regelungen der LuFV |
bleiben unbericksichtigt;

4) maldgeblich sind nicht Investitionszahlungen, sondern sich daraus ergebende perio-
disierte Abschreibungen und Kapitalkosten (wie im AGK);

5) malgeblich sind die in der LUFV I vereinbarten Mindestbetrage (geschlisselt auf das
MZP), soweit die Mindestbetrage mit tatsachlichen Kosten hinterlegt sind, oder an-
ders formuliert: mafgeblich sind die tatsachlichen Kosten maximal bis zur Hohe der
in der LUFV I vereinbarten (Mindest-) Betrage.

Zu Punkt 1 (Referenzjahr 2018): MaRRgeblich fir die Aufteilung nach § 29 Abs. 5 ERegG ist
das Ausgangsniveau der Gesamtkosten und somit das Referenzjahr 2018. Fir die Ober-
grenze der Gesamtkosten 2021 liegt der Bezugspunkt zur Ermittlung der durch Mittel der

25 Zu Rundungsdifferenzen vgl. Hinweis in FuRBnote 1.
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LuFV | gedeckten Kosten ebenfalls im Jahr 2018, da die Mittel als Konstante fortgefiuhrt wer-
den.

Zu Punkt 2 (MZP): Generell bezieht sich das Ausgangsniveau der Gesamtkosten auf die
dem Mindestzugangspaket zugeordneten Kosten. Die Mindestgrolen aus der LuFV I-
Vereinbarung missen entsprechend fur das Mindestzugangspaket innerhalb des Unterneh-
mens der Betroffenen quantifiziert werden. Somit ist die vorzunehmende Aufteilung im Rah-
men der eisenbahnrechtlichen Vorschriften zu der Bestimmung der Obergrenze der Gesamt-
kosten feingliedriger als die Vorgaben in dem Vertragstext der LUFV |. Gesamtvertragsgro-
Ren (Betroffene zu 1., DB Station&Service AG, DB Energie GmbH) sind zunachst auf die
Betroffenen zu 1. und 2. auszudifferenzieren und innerhalb der Betroffenen auf das Mindest-
zugangspaket herunterzugliedern. Die Datengrundlage fur die Herleitung der Ist-Kosten so-
wie der auf das Mindestzugangspaket geschliisselten Mindestbetrage ergibt sich aus den
Schreiben der Betroffenen vom 29.04.2019 und vom 28.05.2019. Die Ubermittlung der Daten
entspricht der Vorgabe gemaR § 29 Abs. 5 Satz 2 ERegG, nach der der Betreiber der Schie-
nenwege der Regulierungsbehdrde die in diesem Kontext erforderlichen Daten zu Gbermit-
teln hat.

Zu Punkt 3 (Nettomethode): Im Rahmen der Bilanzierung ist bei der Festlegung des AGK
und auch im vorliegenden Verfahren die sogenannte Nettomethode anzuwenden, in der die
Zuschisse des Bundes, d.h. auch die Baukostenzuschiisse aus der LUFV I, keinen Einfluss
auf die Hohe des Ausgangsniveaus der Gesamtkosten bzw. auf die Bemessung der kalkula-
torischen Kapitalkosten haben. Die Nettomethode im Anlagevermdgen, d.h. die aktivische
Minderung um die Zuschisse, sorgt flr die Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten auf der Aktivseite und somit zur Reduktion der Bemessungsgrundlage fir die zukdnf-
tigen Abschreibungen.

Zu Punkt 4 (periodisierte Kosten statt Investitionszahlungen): Sowohl im AGK als auch im
vorliegenden Verfahren werden nicht Investitionszahlungen, sondern die entsprechende jahr-
liche Wertminderung Uber die Nutzungsdauer des Investitionsgutes in Form von Abschrei-
bungen bericksichtigt. Die Bertcksichtigung von Investitionen in Form entsprechender Ab-
schreibungen im AGK ergibt sich aus den Regelungen der Anlage 4 zum ERegG. Da im vor-
liegenden Fall ein Anteil der Kosten des AGK zu bestimmen ist, ist flr die Berlcksichtigung
der LUFV | ein analoges Vorgehen geboten. In identischer Weise sind — wie im AGK — die
Kapitalkosten auf das durch die Investitionen gebundene Kapital zu berlcksichtigen.

Zu Punkt 5 (Berlcksichtigungsgrenzen): Der Gesetzgeber stellt in § 29 Abs. 5 ERegG auf
das Ausgangsniveau der Gesamtkosten und somit auf tatsachliche Kosten ab. Neben der
kostenrechnerischen bzw. bilanziellen Sichtweise gibt es in der LUuFV | vertraglich vereinbar-
te Mindestwerte, die durch die Betroffenen zu erbringen sind. Generell verpflichten sich die
ElU, wahrend der Vertragslaufzeit der LUFV | zweckgebunden fir die Instandhaltung und die
Ersatzinvestition der Schienenwege eigene Finanzmittel in der erforderlichen Hohe fur die
Erreichung der vereinbarten Qualitat bereitzustellen und einzusetzen. Zur eisenbahnrechts-
konformen Ermittlung der Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind, ist es erforderlich, beide
Ebenen miteinander abzustimmen. Die vertraglichen Mindestwerte kénnen nur dann aner-
kannt werden, wenn dahinter auch tatsachliche Finanzmittel der EIU stehen, die im Aus-
gangniveau der Gesamtkosten erfasst wurden. Des Weiteren bildet der vertragliche Min-
destwert die Obergrenze zur Anerkennung der Ist-Werte.

Fir die Herleitung der Mittel, die Gegenstand der LuFV | und Teil des Ausgangsniveaus der
Gesamtkosten sind, sind die Abschreibungen und die kalkulatorischen Kapitalkosten im Jahr
2018 auf die relevanten Ersatzinvestitionen aus den Jahre 2009 bis 2014 (Laufzeit LuFV I)
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zu bestimmen. Etwaige geregelte und getatigte Instandhaltungsaufwendungen (keine bilan-
zielle Aktivierung) ziehen keine Kosten mehr nach sich und waren im Folgenden nicht zu
betrachten. Auffalligkeiten zu moglichen Wechselwirkungen zwischen Ersatzinvestitionen
und Instandhaltungsaufwendungen waren nicht zu beobachten.

Zur besseren Ubersicht werden die jeweiligen Erwagungen zu den beiden relevanten ge-
nannten Komponenten in den folgenden Kapiteln separat ausgefuhrt:

e Abschreibungen

o Kapitalkosten.

Il. 2.3.1 Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind: Abschreibungen

Das Ausgangsniveau der Gesamtkosten der Betroffenen wird in Héhe von 62 Mio. EUR
durch Mittel gedeckt, die im Rahmen der Abschreibung auf Ersatzinvestitionen Gegenstand
der LUFV I sind.

Mittel sind dann Gegenstand einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung, wenn sie in der
qualifizierten Regulierungsvereinbarung vereinbart wurden. Da Ersatzinvestitionen im Um-
fang der jahrlichen Abschreibung als Kosten zu berticksichtigen sind, ist festzustellen, inwie-
weit durch in einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung geregelte Ersatzinvestitionen im
Ausgangsniveau der Gesamtkosten Abschreibungen enthalten sind. Die LuFV |-
Ersatzinvestitionen aus den Jahren 2009 bis 2014 werden uber die Nutzungsdauer abge-
schrieben, sodass sich die hieraus resultierenden Abschreibungen tber die Jahre kumulie-
ren. Diese Abschreibungsreihen finden ebenfalls Eingang in das Jahr 2018.

In der LUFV | ist — wie beschrieben — keine Regelung Uber Ersatzinvestitionen enthalten, die
sich auf das Mindestzugangspaket bezieht. In der LuUFV | ist jedoch in § 8.2 eine Regelung
enthalten, wonach die Infrastrukturgesellschaften der DB AG einen Eigenbeitrag fur Er-
satzinvestitionen im Bestandsnetz von mindestens 500 Mio. EUR pro Kalenderjahr aufwen-
den.? Ausgehend von 500 Mio. EUR Eigenmittelanteil fiir alle DB EIU ist daher der Wert an
Mindestersatzinvestitionen, die flr das Mindestzugangspaket aufzuwenden sind, flir Zwecke
des OGK 2021 als relevante Teilmenge zu ermitteln.

Mit Schreiben vom 29.04.2019 haben die Betroffenen in Tabelle 2 und Anlage 3 die Mindes-
tersatzinvestitionen flr das Mindestzugangspaket (MZP) dargelegt und die Herleitung erlau-
tert. Hierbei wird der Anteil der Betroffenen am Infrastrukturbeitrag des Bundes flr das jewei-
lige Jahr zugrunde gelegt. Im Jahr 2009 lag der Infrastrukturbeitrag des Bundes beispielswe-
se bei insgesamt 2.500 Mio. EUR, der Beitrag fiir die Betroffenen bei 2.270 Mio. EUR. Der
Anteil der Betroffenen lag entsprechend bei 90,80 %. Fir die Heruntergliederung auf das
Mindestzugangspaket innerhalb der Betroffenen wurde tUber den Anteil des Anlagevermo-
gens des Mindestzugangspaketes am Gesamtanlagevermogen der Betroffenen geschlisselt
(2009: 93,27 %). Als hergeleiteter Mindestersatzinvestitionsbetrag fur das Mindestzugangs-
paket ergibt sich so fur das Jahr 2009 ein Wert von 423 Mio. EUR (= 500 Mio. EUR x
90,80 % x 93,27%). Fir die Jahre 2010 bis 2014 gelten analoge Berechnungen. Das Vorge-

26 Regelung der LuFV | in § 8.2: ,[...] Darliber hinaus werden die EIU einen Eigenbeitrag in Hohe von
€ 500 Millionen fiir die Erhaltung und Modernisierung des Bestandsnetzes einsetzen. Uber die Ver-
wendung dieses Eigenbeitrags der EIU wird im Infrastrukturzustands- und Entwicklungsbericht
(§ 14.1) berichtet.”
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hen entspricht der Systematik aus der Berlcksichtigung der LuFV Il im OGK 2020 aus dem
Vorjahr.?’

Tabelle 9 — Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind: AfA (Betroffene) [Mio. €]?

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Mindestersatzinvestitionen 423 423 423 424 419 414

B Abschreibungen Invest 2009 1 11 11 11 11 11 11 1 11 1
C Abschreibungen Invest 2010 11 11 1 11 11 11 11 1 11
D Abschreibungen Invest 2011 1 1 1 1 1 1 1 1
E Abschreibungen Invest 2012 11 11 11 11 11 1 1
F Abschreibungen Invest 2013 1" 1" 11 1" 1 1
G Abschreibungen Invest 2014 11 11 11 11 1
H=3B:G  Summe 1 23 34 46 57 68 68 68 68 68

Mit Schreiben vom 29.04.2019 haben die Betroffenen erlautert, flr die Herleitung der Ab-
schreibungen eine Nutzungsdauer von 37,2 Jahren hinterlegt zu haben. Dies entspreche der
unterstellten Nutzungsdauer aus der Berlicksichtigung der LuFV Il im OGK 2020 aus dem
Vorjahr.?° Die damalige Herleitung erfolgte auf Grundlage einer Auswertung von Investitionen
fur das Jahr 2017. Mit Anhérungsschreiben vom 14.05.2019 hat die Beschlusskammer um
Ubersendung einer Ubersicht der nach Anlagenklassen differenzierten Investitionen und
Nutzungsdauern fir die Jahre 2009 und 2014 (Beginn und Ende der Laufzeit der LuFV 1)
gebeten. Mit Schreiben vom 28.05.2019 haben die Betroffenen mitgeteilt, dass die durch-
schnittlichen Nutzungsdauern fir die Investitionen aus 2009 bei 37,2 Jahren und fir 2014 bei
31,6 Jahren lagen.

Grundsatzlich sind bei einer kurzeren unterstellten Nutzungsdauer die resultierenden jahrli-
chen Abschreibungsbetrage héher und wirden somit auch erhéhend auf die Bestimmung
der OGK wirken. Umgekehrt sind bei kirzeren Nutzungsdauern allerdings die Kapitalkosten
niedriger, da das gebundene Kapital wegen der héheren Abschreibungen schneller ab-
schmilzt. In Summe Uberwiegt im vorliegenden Fall allerdings der erhdhende Effekt der Ab-
schreibungen bei einer kirzeren Nutzungsdauer.

Hinweise fiir eine Uberzeichnung der Kosten im relevanten Jahr (2018) ergeben sich mit
Blick auf die von den Betroffenen unterstellte Nutzungsdauer (37,2 Jahre) am oberen Rand
der vorliegenden Daten (31,6 Jahre bis 37,2 Jahre) gerade nicht. Auch gingen die Betroffe-
nen umgekehrt offenbar nicht von einer Unterzeichnung der Kosten aus, zumindest erfolgte
kein diesbezlglicher Vortrag. Dies mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass im vorlie-
genden Fall die Auswirkung der unterstellten Nutzungsdauer auf die Hoéhe der festzulegen-
den OGK eher gering war (Beispielhaft: Erh6hung der OGK von <0,01 Mio. EUR bei Unter-
stellung von 34,4 Jahren Nutzungsdauer [Mittelwert der Bandbreite] statt 37,2 Jahren Nut-
zungsdauer). Im Ergebnis halt die Beschlusskammer die von den Betroffenen unterstellte
Nutzungsdauer (37,2 Jahre) fir angemessen.

27 \V/gl. Beschluss zum OGK 2020 vom 13.08.2018 (BK10-18-0004_E).
28 Zu Rundungsdifferenzen vgl. Hinweis in FuBnote 1.
2% Ebenda.
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Beim Vergleich der hergeleiteten Mindestersatzinvestitionen fir das Mindestzugangangspa-
ket mit den tatsachlichen Ersatzinvestitionen — in der mit Schreiben vom 28.05.2019 um
Prufabschlage korrigierten Fassung — im Bereich des Mindestzugangangspakets ist auffallig,
dass die tatsachlichen Ersatzinvestitionen in den Jahren 2010 bis 2014 und im Gesamt-
durchschnitt geringer sind als die von den Betroffenen hergeleiteten Mindestersatzinvestitio-
nen (vgl. Tabelle 10).

Tabelle 10 — Ist-Ersatzinvestitionen versus Mindestersatzinvestitionen [Mio. €]

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A Ist-Ersatzinvestitionen 429 398 361 37 357 395

B Mindestersatzinvestitionen 423 423 423 424 419 414

Die Betroffenen haben zu der Frage der tatsdchlichen Ersatzinvestitionen und Mindester-
satzinvestitionen im Rahmen der Antwort vom 28.05.2019 auf das erste Anhérungsschreiben
Stellung genommen. Darin fuhren die Betroffenen aus, dass eine Aufteilung der Mindestwer-
te auf die EIU der DB AG nicht in der LUFV | enthalten sei. Die Mindestwerte fur Zwecke der
Ermittlung der Obergrenze der Gesamtkosten 2021 seien rein rechnerisch hergeleitet. Letzt-
lich sei die Erreichung der Mindestwerte nur mit Blick auf alle EIU relevant.

Die Beschlusskammer stimmt den Ausflihrungen der Betroffenen insoweit zu, dass die o.g.
Aufteilung auf das Mindestzugangspaket flir Zwecke der LuFV | nicht von Relevanz sein
durfte. Im hiesigen Verwaltungsverfahren ist jedoch die Fragestellung einer sachgerechten
Allokation zum Mindestzugangspaket zu beantworten, weil fraglich ist, inwieweit fir das Min-
destzugangspaket aufgewendete Mittel Gegenstand der LuFV | sind.

Die im AGK festgestellten Kosten sind nur insoweit Gegenstand einer qualifizierten Regulie-
rungsvereinbarung, wie sie in der LUuFV | (hergeleitet) vereinbart sind und tatsachlich ange-
fallen sind. Im Ergebnis wird von der Beschlusskammer der jeweils niedrigere Ersatzinvesti-
tionswert aus dem Vergleich von Ist-Ersatzinvestitionen und (hergeleiteten) Mindestersatzin-
vestitionen zugrunde gelegt (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11 — Herleitung Ersatzinvestitionen MZP (BK) [Mio. €]

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Ist-Ersatzinvestitionen 429 398 361 371 357 395
B Mindestersatzinvestitionen 423 423 423 424 419 414
C=Min(A;B)  Ersatzinvestitionen BK 423 398 361 371 357 395

In der Gesamtschau sind entgegen der Herleitung der Betroffenen die in Tabelle 12 aufge-
fuhrten Abschreibungen aus den ermittelten Ersatzinvestitionen zugrunde zu legen.
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Tabelle 12 — Mittel, die Gegenstand der LUFV | sind: AfA (BK) [Mio. €]*°

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Ersatzinvestitionen LuFVIBK 423 398 361 371 357 395

B Abschreibungen Invest 2009 1 1 11 1 1 1 11 1 1 11
C Abschreibungen Invest 2010 11 11 1 11 11 11 11 11 11
D Abschreibungen Invest 2011 10 10 10 10 10 10 10 10
E Abschreibungen Invest 2012 10 10 10 10 10 10 10
F Abschreibungen Invest 2013 10 10 10 10 10 10
G Abschreibungen Invest 2014 11 1 11 11 11
H=3B:G Summe 11 22 32 42 51 62 62 62 62 62

Die Abschreibungen ergeben sich dabei wie folgt: Die ermittelten Ersatzinvestitionen (vgl.
Tabelle 11) bilden die Bemessungsgrundlage der Abschreibung. Auf diese ist die ermittelte
Nutzungsdauer der Betroffenen in Hohe von 37,2 Jahren anzuwenden. Im Ergebnis ist die
Bewertung der Abschreibung durch die Beschlusskammer um 6 Mio. EUR niedriger als von
den Betroffenen dargelegt. Das entspricht einer Reduktion der OGK 2021 von rund 0,2 Mio.
EUR3.

Il. 2.3.2 Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind: Kapitalkosten

Das Ausgangsniveau der Gesamtkosten der Betroffenen wird in Hohe von 119 Mio. EUR
durch Mittel gedeckt, die als Kapitalkosten Gegenstand der LuFV | sind.

Mittel sind dann Gegenstand einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung, wenn sie in der
qualifizierten Regulierungsvereinbarung vereinbart wurden. Kapitalkosten sind, auch wenn
sie nicht ausdrlcklich vereinbart werden, Gegenstand einer qualifizierten Regulierungsver-
einbarung, wenn in dieser geregelt ist, dass durch den Betreiber der Schienenwege Eigen-
mittel aufzuwenden sind. Da Kapitalkosten auf das eingesetzte Kapital anfallen, ist festzu-
stellen, inwieweit durch in einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung geregelten Kapital-
einsatz (bei Ersatzinvestitionen) im Ausgangsniveau der Gesamtkosten Kapitalkosten enthal-
ten sind.

Die Herleitung der Kapitalkosten auf Grundlage der Mindestersatzinvestitionen ist, entspre-
chend den Ausfuhrungen der Betroffenen, gestrafft in Tabelle 13 dargestellt. Das gebundene
Kapital, das sich aufgrund der Regelungen der LuFV | zu Ersatzinvestitionen mit Eigenmit-
teln ergibt, wird mit dem gewichteten Kapitalkostensatz (WACC) multipliziert und ergibt somit
die kalkulatorischen Kapitalkosten auf Eigenmittel aus der LUFV 1.

30 Zu Rundungsdifferenzen vgl. Hinweis in FuBnote 1.
31 Herleitung: 6 — (6 * 0,9977 * 0,9854 * 0,9869), vgl. Tabelle 7.
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Tabelle 13 — Mittel, die Gegenstand der LuFV | sind: Kapitalkosten (Betroffene) [Mio. €]

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Mindestersatzinvestitonen 423 423 423 424 419 414

B Summe Abschreibungen 1 23 34 46 57 68 68 68 68 68
C Gebundenes Kapital 412 813 1202 1580 1942 2289 2221 2153 2085 2017
D=C*5,9% Kapitalkosten 24 48 7 94 115 135 13 127 123 119

Die Beschlusskammer hat die Kapitalkosten entsprechend Tabelle 14 hergeleitet. Bezliglich
der fUr die Berechnung der Kapitalkosten unterstellten Ersatzinvestitionen gelten die Ausflih-
rungen aus Abschnitt 1. 2.3.1 zu den fur die Abschreibungen unterstellten Ersatzinvestitio-
nen entsprechend (vgl. Tabelle 11). Die Anpassung der Beschlusskammer bei den Ersatzin-
vestitionen fuhrt in der Folge zu einer Veranderung des berlcksichtigungsfahigen gebunde-
nen Kapitals, welches die Bemessungsgrundlage fir die kalkulatorischen Kapitalkosten aus
der LUFV | darstellt. Die Kapitalkosten aus der Zeile D der Tabelle 14 ergeben sich aus der
Kapitalverzinsung in Héhe von 5,9 %,%? multipliziert mit dem gebundenen Kapital aus Er-
satzinvestitionen.

Tabelle 14 — Mittel, die Gegenstand der LUFV | sind: Kapitalkosten (BK) [Mio. €]

Zeile Bereich 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Mindestersatzinvestitionen 423 398 361 371 357 395

B Summe Abschreibungen 11 22 32 42 51 62 62 62 62 62
C Gebundenes Kapital 412 788 1117 1446 1752 2085 2023 1961 1899 1837
D=C*5,9% Kapitalkosten 24 46 66 8% 103 123 119 116 112 108

Die Beschlusskammer ist bei der Festsetzung der Kapitalkosten aus der LuFV | auf das Min-
destzugangspaket von einem betriebsnotwendigen Vermégen (gebundenes Kapital) in 2018
in Hohe von 1.837 Mio. EUR ausgegangen. Daraus ergeben sich kalkulatorische Kapitalkos-
ten aus der LuFV | fur das Jahr 2018 in H6he von 108 Mio. EUR. Die Betroffenen waren in
ihrer Darlegung auf Grundlage der hergeleiteten Mindestersatzinvestitionswerte von 119 Mio.
EUR ausgegangen (11 Mio. EUR mehr als die Beschlusskammer). Die abweichende Ein-
schatzung zu den Kapitalkosten entspricht im Ergebnis einer Reduktion der OGK 2021 in
Hohe von rund 0,3 Mio. EUR®.

Il. 2.4 Anpassung der OGK nach § 29 Abs. 5 (LuFV Il)

Durch die Regelungen des § 29 Abs. 5 ERegG ergibt sich mit der Berlcksichtigung der
LuFV Il eine Erhéhung der OGK 2021 um 39 Mio. EUR auf 5.193 Mio. EUR (5.154 Mio. EUR
ohne Berlcksichtigung der LuUFV Il und mit Berticksichtigung der LuFV I).

Besteht eine qualifizierte Regulierungsvereinbarung, sind bei der Berechnung der OGK in-
soweit weder ein Inflationsausgleich noch ein Produktivitatsfortschritt in Anrechnung zu brin-

32 Gesamtkapitalzinssatz (WACC) entsprechend AGK, vgl. Beschluss zum AKG (BK10-17-0001_E),
S. 58 ff.
33 Herleitung: 11 — (11 *0,9977 * 0,9854 * 0,9869), vgl. Tabelle 7.
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gen, als das AGK durch Mittel gedeckt wird, die Gegenstand der Vereinbarung sind (vgl. §
29 Abs. 5 ERegG).

Die LuFV Il stellt eine qualifizierte Regulierungsvereinbarung dar. Die Betroffenen haben mit
Antrag vom 30.05.2018, vollstandig inkl. aller Anlagen postalisch am 04.06.2018 bei der
Bundesnetzagentur eingegangen, die Anerkennung der Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung Il (LuFV Il) als qualifizierte Regulierungsvereinbarung im Sinne des § 30 ERegG
beantragt (BK10-18-0060_E). Die Fiktionswirkung des Antrags im Sinne des § 30 ERegG ist
am 04.08.2018 eingetreten. Die LuFV Il ist folglich als qualifizierte Regulierungsvereinbarung
im Sinne des § 30 ERegG und im Rahmen des § 29 Abs. 5 ERegG bei der Berechnung der
OGK 2021 zu bericksichtigen.

Das Ausgangsniveau der Gesamtkosten der Betroffenen wird in Héhe von 1.322 Mio. EUR
durch Mittel gedeckt, die Gegenstand der LuFV Il sind.

Die im Verfahren nach § 25 Abs. 2 ERegG und unter Berlcksichtigung der LuFV | und
LuFV Il im Rahmen des § 29 Abs. 5 ERegG berechnete OGK 2021 ergibt sich abstrakt als:

0GK3021 = AGK3018 nrury X (1 + (Plyo19 — PFy019)) X (1 + (Plyo20 — PFz020)) X (1 + (Plyo21
— PFy021)) + AGKy018 Lurv 1 + AGK2018 Lurv 11

mit

AGK2018 nLuFv Mittel im AGK, die nicht Gegenstand der LuFV sind (Anreizsetzung)
AGKazo18 Lurv i Mittel im AGK, die Gegenstand der LUFV | sind (keine Anreizsetzung)
AGKzo18 Lurv i Mittel im AGK, die Gegenstand der LuFV Il sind (keine Anreizsetzung).

Die berechnete OGK 2021 unter Berlicksichtigung der LuFV | und der LuFV Il in Héhe von
5.193 Mio. EUR ergibt sich konkret als:

0GK3021 = AGK2018 nrury X (1 + (Plzo19 — PFy019)) X (1 + (Plyo20 — PF2020)) X (1 + (Plzo21
— PFy021)) + AGK3018 Lurv 1 + AGK2018 Lurv 11

0GK30y1 = 3.815 x (1 + (0,78% — 1,01%)) x (1 + (—0,58% — 0,88%))
X (14 (—0,37% — 0,94%)) + 170 + 1322

0GK,0z1 = 3.815 X 0,9977 X 0,9854 x 0,9869 + 170 + 1.322

0GK,gz; = 5.193 Mio. EUR
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und wird mit der nachstehenden Tabelle 15 weiter erlautert.

Tabelle 15 — OGK mit Anrechnung der LuFV | und LuFV Il [Mio. €]3*

Zeile Bereich AGK 2018 2019 2020 2021
A Faktor PI-PF [Zahl] 0,9977 0,9854 0,9869
B = Bu1"Ar Fortschreibung der nicht-LuFV-Mittel 3.815 3.806 3.750 3.701
C=Cu Fortschreibung der LuFV [-Mittel® 170 170 170 170
D =D Fortschreibung der LuFV II-Mittel* 1.322 1.322 1.322 1.322
E=3B:D Kosten 5.307 5.298 5.242 5.193

Die Herleitung der Faktoren PI-PF aus Tabelle 15 Zeile A ergibt sich aus Abschnitt Il. 2.1.
Fir 2018 ergibt sich die Herleitung der Mittel, welche nicht Gegenstand der LuFV | und LuFVvV
Il sind (3.815 Mio. EUR), aus Subtraktion der Mittel, die Gegenstand der LuFV | (170 Mio.
EUR) und LuFV Il (1.322 Mio. EUR) sind, vom Ausgangsniveau der Gesamtkosten (5.307
Mio. EUR).

Fir die Folgejahre ergibt sich — rein informatorisch — die fiktive kalkulatorische Fortschrei-
bung der Mittel, die 2018 nicht Gegenstand der LuFV sind, durch Multiplikation des Faktors
PI-PF entsprechend § 25 Abs. 2 i.V. m § 28 ERegG (Zeile A) auf den entsprechenden Vor-
jahresbetrag (Zeile B). Die Mittel, welche in 2018 Gegenstand der LuFV | bzw. LuFV Il wa-
ren, unterliegen nicht der Anreizsetzung. Die entsprechenden Betrage aus 2018 (170 Mio.
EUR, bzw. 1.322 Mio. EUR) bleibt Gber den Zeitverlauf konstant und verdeutlicht — rein in-
formatorisch — den fiktiven weiteren Verlauf als konstante kalkulatorische Fortschreibung.

Die Ubersicht zur Héhe der im Ausgangsniveau der Gesamtkosten (2018) durch die Rege-
lung der LUFV Il gedeckten Kosten (1.322 Mio. EUR) ist in der folgenden Tabelle 16 darge-
stellt. Die Mittel ergeben sich aus den Abschreibungen und Kapitalkosten fir die entspre-
chenden Ersatzinvestitionen auf Grundlage der LuFV Il sowie der Instandhaltungsaufwen-
dungen. Fir das Jahr 2018 ergibt sich als Summe der drei Komponenten einen Betrag von
1.322 Mio. EUR. Der Herleitungssystematik entspricht dabei im Wesentlichen den Ausfiih-
rungen zur LUFV | im Abschnitt Il. 2.3.

34 Zu Rundungsdifferenzen vgl. Hinweis in FuBnote 1.
35 \Vgl. Tabelle 8, Zeile D.
36 \/gl. Tabelle 16, Zeile D.
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Tabelle 16 — Mittel, die Gegenstand der LuUFV Il nach § 29 Abs. 5 sind (BK) [Mio. €]’

Zeile Bereich 2015 2016 2017 2018 2019
A Abschreibungen 2 4 6 7 8
B Kapitalkosten 5 9 13 13 15
C Instandhaltungsbeitrag 1.314 1.287 1.304 1.302 1.302
D=A+B+C  Summe [Mio. €] 1.321 1.300 1.322 1.322 1.325

Zur einer detaillierten Herleitung der Einzelkomponenten der Tabelle 16 wird auf die Ausfuh-
rungen zum Beschluss OGK 2020 verwiesen.3®

Il. 2.5 Keine Anpassung der OGK gemaR § 25 Abs. 3 bis 5 (Veranderter Aufwand gRV)

Eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten gemaf § 25 Abs. 3 bis 5 ERegG wurde
von den Betroffenen (bisher) nicht beantragt und erfolgt nicht.

Entsprechend § 25 Abs. 3 und 4 ERegG hat die Regulierungsbehérde die Obergrenze der
Gesamtkosten auf Antrag anzupassen, wenn sich aus einer qualifizierten Regulierungsver-
einbarung ein gegenuber dem Ausgangsniveau der Gesamtkosten mehr als geringfligig ver-
anderter Aufwand fur ein Jahr der Regulierungsperiode ergibt.

Aus Sicht der Beschlusskammer ist eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten
2021 gemaly § 25 Abs. 3 und 4 ERegG mit Blick auf die LuFV | und LuFV Il nicht geboten, da
die Laufzeiten der beiden Vereinbarungen bereits vor 2021 enden (LuFV [: 2009 - 2014,
LUuFV II: 2015 - 2019). Vereinbarungen zum Jahr 2021 finden sich in den bisher als qualifi-
zierten Regulierungsvereinbarungen anerkannten Vereinbarungen entsprechend nicht.

Mit Schreiben vom 28.05.2019 fihren die Betroffenen aus, dass die Bundesrepublik
Deutschland und die Infrastrukturunternehmen des DB Konzerns (die Betroffene zu 1, DB
Station&Service AG, DB Energie GmbH) derzeit Uber eine Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung fur den Zeitraum 2020 bis 2029 (LuFV lll) verhandeln wirden. Die Betroffenen
fuhren weiter aus, dass beabsichtigt sei, die Mittel fir Ersatzinvestitionen und Instandhaltung
deutlich aufzustocken. Sie erganzten zudem, dass die Betroffenen beabsichtigen, die LUFVvV
[l als qualifizierte Regulierungsvereinbarung anerkennen lassen zu wollen und eine Anpas-
sung der OGK 2021 im Rahmen der Regelungen des § 25 Abs. 3 ERegG begehren wirden.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung war die LuFV 1ll noch im Verhandlungsstadium. Ande-
re qualifizierte Regulierungsvereinbarungen als die LUFV | und LuFV Il lagen nicht vor. Eine
Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten 2021 gemal § 25 Abs. 3 und 4 ERegG er-
folgte entsprechend nicht. Verwiesen sei allerdings auf die Ausfuhrungen unter Abschnitt Il. 3
zur Anderungszusage im Falle des Abschlusses und einer Anerkennung als qualifizierte Re-
gulierungsvereinbarung der LuFV Il bis zum 24.01.2020 (Abschluss) bzw. bis zum
27.03.2020 (Anerkennung).

Die Regelungen zur Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten gemaly § 25 Abs. 5
ERegG betreffen Ausfuhrungen fur den Fall, dass eine Anpassung der Obergrenze der Ge-
samtkosten gemalR § 25 Abs. 3 und 4 erfolgte, und sind somit im vorliegenden Verfahren
nicht von Relevanz.

37 Zu Rundungsdifferenzen vgl. Hinweis in FuBnote 1.
38 \/gl. Beschluss zum OGK 2020 vom 13.08.2018 (BK10-18-0004_E)
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Il. 2.6 Keine Anpassung der OGK nach § 27 Abs. 1 (Unvorhergesehene Belastungen)

Eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten gemafR § 27 Abs. 1 ERegG wurde von
den Betroffenen nicht beantragt und erfolgt nicht.

Entsprechend § 27 Abs. 1 ERegG kann die Regulierungsbehdrde bei besonderen oder un-
vorhergesehenen Mehrbelastungen auf Antrag Ausnahmen von § 25 Abs. 2 bis 5 oder § 26
Abs. 1 fur den Zeitraum der betroffenen Regulierungsperiode genehmigen, um dadurch not-
wendige Investitionen zu ermdglichen. Auf Anfrage der Beschlusskammer mit Schreiben
vom 15.04.2019 und 11.06.2019 erfolgte kein Hinweis der Betroffenen, eine Anpassung der
OGK 2021 auf Grundlage des § 27 Abs. 1 ERegG zu begehren.

Eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten 2020 nach § 27 Abs. 1 ERegG erfolgte
entsprechend nicht.

Il. 2.7 Keine Anpassung der OGK nach § 26 Abs. 1 (Erreichbarkeit OGK)

Eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten gemaR § 26 Abs. 1 ERegG wurde von
den Betroffenen nicht beantragt und erfolgt nicht.

Entsprechend § 26 Abs. 1 ERegG prift die Regulierungsbehérde auf Antrag oder von Amts
wegen, ob die ermittelte Obergrenze der Gesamtkosten fir den jeweiligen Betreiber tatsach-
lich erreichbar ist und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor. Mit Schreiben vom
15.04.2019 hat die Beschlusskammer den Betroffenen mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht keine
Aspekte erkennbar seien, die eine Anpassung der Obergrenze der Gesamtkosten 2020 nach
§ 26 Abs. 1 rechtfertigen wirden. Die Betroffenen hatten in der entsprechenden Stellung-
nahem vom 29.04.2019 noch offengelassen, ob ein entsprechender Antrag gestellt wirde.
Auf weitere Anfrage der Beschlusskammer mit Schreiben vom 11.06.2019 erfolgte kein Hin-
weis der Betroffenen, eine Anpassung der OGK nach § 26 Abs. 1 ERegG zu begehren. Zu
den in dieser Stellungnahme der Betroffenen vorgebrachten Aspekte zur Berticksichtigung
des Eilverfahrens zum AKG und zum begehrten Ubertrag des Erldspuffers aus vorangegan-
gene Entgeltverfahren wird auf die Abschnitte unter Il. 2.2.1 und Il. 2.2.2 verwiesen.

Il. 3 Anderungszusage zur méglichen Beriicksichtigung der LuFV lll (Tenor zu Ziffer 2.)

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der OGK die qualifizierten Regulierungsver-
einbarungen berlcksichtigt, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorlagen. Mit Schrei-
ben vom 28.05.2019 fiihren die Betroffenen aus, dass die Bundesrepublik Deutschland und
die Infrastrukturunternehmen des DB Konzerns (die Betroffene zu 1, DB Station&Service
AG, DB Energie GmbH) derzeit Uber eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung fiir den
Zeitraum 2020 bis 2029 (LuFV I1ll) verhandeln wirden. Sie fuhren weiter aus, dass beabsich-
tigt sei, die Mittel fur Ersatzinvestitionen und Instandhaltung deutlich aufzustocken. Sie er-
ganzen zudem, dass sie beabsichtigten, die LuUFV lll als qualifizierte Regulierungsvereinba-
rung anerkennen lassen zu wollen, und eine Anpassung der OGK 2021 im Rahmen der Re-
gelungen des § 25 Abs. 3 ERegG begehren wirden.

Gemal § 25 Abs. 3 und 4 ERegG hat die Regulierungsbehérde die OGK auf Antrag ent-
sprechend anzupassen, wenn sich aus einer qualifizierten Regulierungsvereinbarung im
Sinne des § 29 Abs. 2 ERegG ein gegenliber dem Ausgangsniveau der Gesamtkosten mehr
als geringfiigig veranderter Aufwand flr Instandhaltung oder Ersatzinvestitionen fir ein Jahr
innerhalb der Regulierungsperiode ergibt und die in Anlage 4 Nummer 6 ERegG enthaltenen
Voraussetzungen erfillt sind.
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Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Regelungen der LuFV Il erhebliche Auswir-
kungen auf die Finanzierungsstruktur der Betroffenen haben kdénnten, und zwar sowohl, was
die Finanzierungszusagen des Bundes betrifft, als auch, was die vertraglichen Finanzie-
rungs- und Qualitatsverpflichtungen der Betroffenen anbelangt. Diese Umstande streiten
dafur, die LUFV lll bei der Bestimmung der OGK 2021 zu berucksichtigen.

Gleichwohl wird die LuFV Il derzeit noch ausgearbeitet. Sollte die LuFV Il von den Ver-
tragsparteien unterzeichnet werden, misste zudem noch das Anerkennungsverfahren als
qualifizierte Regulierungsvereinbarung nach § 30 ERegG mit positivem Ergebnis durchlaufen
werden. Erst dann ware eine Bertcksichtigung der LuFV Il in der OGK 2021 grundsatzlich
moglich.

Ein Abwarten mit der Beschlussfassung im hiesigen Verfahren ist vor dem oben geschilder-
ten Hintergrund nicht geboten. Insbesondere ist noch unklar, ob bzw. wann die Vertragspar-
teien eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung schliefen werden und ob in der
Folge eine Berticksichtigung in zeitlicher Hinsicht vor der Genehmigung der Entgelte fir die
Fahrplanperiode 2020/2021 Gberhaupt noch mdglich ware.

Unter Abwagung der oben genannten Argumente ist nach Auffassung der Beschlusskammer
eine Festlegung der OGK 2021 zunachst ohne Berticksichtigung der (noch nicht vorliegen-
den) LUFV Il vorzunehmen, der Beschluss zugleich aber mit einer Anderungszusage zu ver-
sehen.

Die Zusage zur Anpassung dieses Beschlusses gemall § 38 VwVfG dient der Vermeidung
eines Klageverfahrens, das unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensékonomie nicht sinnvoll
ist. Die Betroffene soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss
rechtswahrend Klage einzureichen, nur um so die Mdglichkeit zu erhalten, die LuFV Il zu
einem spateren Zeitpunkt noch als qualifizierte Regulierungsvereinbarung einzubringen. Da-
bei soll die Betroffene so gestellt werden, wie sie stiinde, wenn sie die Festlegung mit dem
Rechtsmittel der Klage angegriffen hatte.

Die Zusage berlcksichtigt die notwendigen Voraussetzungen zur Anerkennung qualifizierter
Regulierungsvereinbarungen. In zeitlicher Hinsicht berlcksichtigt die Zusage die maximal
moglichen Zeitraume, binnen derer eine Berucksichtigung mdglicher Vorgaben einer qualifi-
zierten Regulierungsvereinbarung noch vor Ende der Trassenbestellfrist flr die Netzfahr-
planperiode 2020/2021 erfolgen kann. Hierdurch wird sichergestellt, dass zum Ende der
Trassenbestellfrist fir die Betroffenen, aber auch fir die Zugangsberechtigten, Klarheit tber
die anzusetzenden Entgelte der Netzfahrplanperiode 2020/2021 besteht. Die Beschluss-
kammer geht davon aus, dass die Voraussetzungen bei planmaRigem Durchlaufen des oben
skizzierten parlamentarischen Diskussionsprozesses moglicherweise bereits zu einem friihe-
ren Zeitpunkt geschaffen werden kénnen und die Betroffenen ein zligiges Verfahren férdern.

Die Mallnahme ist auch verhaltnismaRig, weil sie weder die Betroffenen noch die Hinzuge-
zogenen und Zugangsberechtigten Uberproportional belastet. Vielmehr verfolgt die Mal-
nahme das Ziel, die Vorgaben des ERegG mdoglichst umfassend und effektiv umzusetzen.
Hiervon profitieren langfristig alle Betroffenen. Die verminderte Rechtssicherheit fallt demge-
genuber weniger ins Gewicht.

Il. 4 Widerrufsvorbehalt zur Festlegung des AGK (Tenor zu Ziffer 3.)

Die Aufnahme des Widerrufsvorbehaltes in Ziffer 3 des Tenors gemal § 36 VwVfG war er-
forderlich. Gegen die Entscheidung der Beschlusskammer vom 28.06.2017 zur Festlegung
des AGK, die das AGK auf 5.307 Mio. EUR festlegt, sind aktuell unter den Aktenzeichen 18
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K 10766 / 17 und 18 K 11184 / 17 zwei Klagen beim Verwaltungsgericht Kéln anhangig. Die
Entscheidung ist daher nicht bestandskraftig.

Fir den Fall, dass die Entscheidung vom 28.06.2017 im Verlauf oder in Folge des Gerichts-
verfahrens modifiziert wird und dadurch die endgiltige Festsetzung des AGK von der ge-
troffenen Festlegung abweicht, kann sich auch die festzustellende OGK anders darstellen.
Gegebenenfalls kann sich dann die zu Ziffer 1 des Tenors getroffene Festlegung als falsch
darstellen. Der Widerrufsvorbehalt stellt sicher, dass eine effektive Korrektur der Festlegung
erfolgen kann.

Dabei ist der Beschlusskammer bewusst, dass eine Aufhebung des Beschlusses mit groler
Wahrscheinlichkeit gemal § 48 Abs. 1 VwWVfG mdglich sein wirde. Der Widerrufsvorbehalt
soll die Moéglichkeit des Widerrufs in erster Linie unterstitzen und transparent darstellen.

Der Widerrufsvorbehalt verfolgt den legitimen Zweck, einem rechtskraftig festgelegten AGK,
das die Regelungen des ERegG einhalt, mdglichst schnell und effektiv Geltung zu verschaf-
fen, indem die Moglichkeit zum Widerruf der Festlegung der OGK gestarkt wird. Die Mal3-
nahme ist dazu geeignet, weil sie sicherstellt, dass der Beschluss widerrufen werden kann
und sich alle Betroffenen auch darauf einstellen konnen. Sie ist erforderlich, weil keine milde-
ren Mallnahmen ersichtlich sind, die diese Sicherstellung gleichermalien leisten kénnten.
Die Malinahme ist auch verhaltnismafig, weil sie weder die Betroffenen noch die Hinzuge-
zogenen und Zugangsberechtigten Uberproportional belastet. Vielmehr verfolgt die Mal-
nahme das Ziel, die Vorgaben des ERegG mdglichst umfassend und effektiv umzusetzen.
Hiervon profitieren langfristig alle Betroffenen. Die verminderte Rechtssicherheit fallt demge-
genuber weniger ins Gewicht.



-34-

Hinweis zu den Gebiihren

Gemal § 69 ERegG erhebt die Regulierungsbehérde fir individuell zurechenbare 6ffentliche
Leistungen Gebuhren und Auslagen. Die Geltendmachung der Gebulhren erfolgt nach § 77
Abs. 1 Satz 2 ERegG in einem gesonderten Bescheid. Mit E-Mail vom 24.05.2019 hat das
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur die Verbandeanhérung zu einem
Entwurf einer Besonderen Geblihrenverordnung fir individuell zurechenbare 6ffentliche Leis-
tungen im Bereich der Eisenbahnregulierung (EReg-BGebV) eingeleitet. Dem Entwurf ist
eine Anlage mit dem Gebuhrenverzeichnis beigefigt. § 5 des Entwurfs enthalt unter der
Uberschrift ,Alt-Sachverhalte* folgenden Regelungsvorschlag: ,Fir Sachverhalte, die nach
dem 2. September 2016 und vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verord-
nung nach Artikel 3] entstanden sind, gilt die Anlage mit Wirkung ab dem (einsetzen: Datum
des Beginns der Verbandeanhorung).“ Dementsprechend werden flr den vorliegenden Be-
schluss voraussichtlich Gebuhren erhoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Kéln, Appellhofplatz 1, 50667 Kdln, erhoben werden.

Bonn, den 22.07.2019

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Dr. Geers Krick Kirchhartz
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